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Zusammenfassung 

Im Rahmen dieses Gutachtens wurde das ca. 5.739 ha große Vogelschutzgebiet „Région du 

Lias moyen“ (LU0002017) im Hinblick auf Vorkommen von wertgebenden Vogelarten im 

Zeitraum 2013–2018 untersucht. Das Gebiet beherbergt eine vielfältige Zusammensetzung 

von Biotoptypen mit Offenland- und Waldlebensräumen mit eingestreuten Fließ- und 

Kleingewässern. Die offenen Landbereiche zeichnen sich neben ackerbaulich genutzten 

Flächen durch einen hohen Grünlandanteil aus, teils Feuchtgrünland, mitunter reich 

strukturiert, teils in kleinparzelliger Ausgestaltung. In den Wäldern dominieren Laubbäume 

mit Buchen- und Eichen-Hainbuchen-Waldgesellschaften mit größtenteils hohem 

Altholzanteil. 

Für die Untersuchung wurden 44 Zielarten mit aktuellen, ehemaligen oder potenziellen 

Vorkommen zur Brutzeit, Zugrast und Winterzeit definiert. Die Auswahl erfolgte auf Basis 

des Schutzstatus gemäß der EU-Vogelschutzrichtlinie, sowie der Gefährdungsstufe der 

nationalen Roten Liste, ergänzt um gebietstypische Indikatorarten. Die Zielarten wurden in 

Teilbereichen mit unzureichender Datenlage durch eigene Kartierungen im Jahr 2018 

untersucht (Linienkartierungen, artspezifische Sonderkartierungen). Zusätzlich wurde eine 

Datenrecherche durchgeführt zu weiteren Vorkommen im Schutzgebiet – insbesondere zu 

Rastvögeln und Überwinterern.  

Im Zeitraum 2013–2018 sind 26 der o.g. Arten als Brutvogel im Schutzgebiet anzusehen, 15 

weitere als Rastvögel bzw. Nahrungsgäste. Das Artenspektrum der Brutvögel umfasst 

Großvögel wie Schwarz- und Rotmilan, von denen insbesondere ersterer einen nationalen 

Verbreitungsschwerpunkt im Schutzgebiet hat. Schwerpunkträume zeigen darüber hinaus 

auch Bewohner des Offenlands, wie Neuntöter, Wiesenschafstelze und Wiesenpieper. In den 

Wäldern konnte auch eine hohe Dichte an Spechten, insbesondere dem Mittelspecht, 

dokumentiert werden. 

Das Schutzgebiet erfüllt insbesondere mit den grünlandreichen Offenlandbereichen zudem 

eine Funktion als Zugrastplatz und Überwinterungsgebiet. Neben regelmäßiger Rast von 

Kiebitzen und Silberreihern konnten auch mehrere Winterreviere des Raubwürgers 

nachgewiesen werden. Die Feuchtgebiete dienen weiterhin Bekassine und Zwergschnepfe 

regelmäßig als Rastplatz. 
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1. Einführung 

1.1. Grundlagen der Natura 2000 Vogelschutzgebiete Luxemburgs 

Mit Natura 2000 haben die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union den Aufbau eines 

zusammenhängenden, grenzübergreifenden Schutzgebietsnetzes beschlossen. Das Ziel ist 

die Erhaltung der biologischen Vielfalt in Europa für zukünftige Generationen.  

Die rechtlichen Grundlagen für die Natura 2000 sind die Vogelschutz-Richtlinie (79/409/CEE, 

kodifiziert unter 2009/147/EG), zum Schutz der in Europa vorkommenden Vogelarten aus 

dem Jahre 1979, und die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (92/43/EWG, kurz: FFH-Richtlinie) 

aus dem Jahr 1992. Nach Vorgaben dieser Richtlinien muss jeder Mitgliedstaat Gebiete 

benennen, die für die Erhaltung von wildlebenden Vogelarten und deren Lebensstätten bzw. 

von europaweit gefährdeten Lebensräumen, Tier- und Pflanzenarten bedeutsam sind. Nach 

der Vogelschutz-Richtlinie sind die die sogenannten Special Protected Areas (SPAs). Die 

Auswahl dieser Gebiete soll sich gemäß Artikel 4.1 der Vogelschutzrichtlinie an dem 

Vorkommen von Arten orientieren, die im Anhang I aufgeführt sind, da sie: 

a) vom Aussterben bedroht sind. 

b) empfindlich gegenüber Lebensraumveränderungen reagieren. 

c) geringe Bestandszahlen oder eine beschränkte örtliche Verbreitung aufweisen. 

d) aufgrund ihrer speziellen Anforderungen (z.B. an Lebensraum) besonderer 

Aufmerksamkeit bedürfen. 

Weiterhin sind gemäß Artikel 4.2 neben dem Schutz der Arten des Anhang I auch 

Maßnahmen zum Schutz von anderen, regelmäßig auftretenden Zugvogelarten zu treffen 

hinsichtlich der Lebensräume, die zur Brut, Mauser, Überwinterung bzw. Zugrast aufgesucht 

werden mit besonderem Hinblick auf Feuchtgebiete. 

Das Land Luxemburg hat unter Berücksichtigung der Vorgaben der Vogelschutz-Richtlinie 

und in Anlehnung an die Kriterien von BirdLife International (vgl. BIVER ET AL. 2010, 

SLUIS et al. 2012) eine Auswahl von 69 Arten getroffen, welche regelmäßig in Luxemburg 

vorkommen, für die ein besonderes europäisches Interesse besteht und für die mit 

entsprechenden Erhaltungsmaßnahmen der Erhaltungszustand der jeweiligen Art 

sichergestellt werden kann.  Diese 69 Vogelarten sind im Anhang 3 des Naturschutzgesetzes 

vom 18. Juli 2018 aufgelistet. 
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Bereits 1997 wurden Vorranggebiete als Important Bird Areas (IBAs) bestimmt. Bis 2012 

wurden insgesamt zwölf Gebiete als SPAs ausgewählt und ausgewiesen.  

Im Rahmen einer Studie wurden diese Gebiete, sowie sechs weitere durch die Centrale 

ornithologique du Luxembourg (COL) vorgeschlagene Gebiete mit erhöhter avifaunistischer 

Bedeutung auf ihre Wirksamkeit untersucht. Die verwendeten Kriterien beinhalteten die 

dort vorzufindenden Populationsgrößen, die vollumfängliche Bedeutung hinsichtlich aller 

relevanten Zielarten, sowie die Vernetzung des Schutzgebietsnetzes (SLUIS et al. 2012).  

Alle bestehenden Vogelschutzgebiete sind erneut als Gebiete von besonderem 

ornithologischem Interesse bestätigt worden. Die sechs zusätzlich vorgeschlagenen Gebiete 

wurden seitdem ebenfalls als SPA anerkannt, so dass heute insgesamt 18 

Vogelschutzgebiete (SPA) in Luxemburg definiert sind. 
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1.2. Aufgabenstellung 

Im Jahr 2018 wurde unser Büro mit der avifaunistischen Untersuchung des Schutzgebiets 

beauftragt. Ziel dieser Studie ist eine Bestandserhebung der Zielarten innerhalb des 

Schutzgebiets für den EU-Berichtszeitraum 2013–2018.  

Zu diesem Zweck wurden zwischen April und Juli 2018 eigene Felderfassungen durchgeführt, 

sowie eine ergänzende Datenrecherche zu Brut- bzw. Rastvorkommen innerhalb des 

gesamten Berichtszeitraums. Wenn möglich soll anhand dieser Daten auch eine 

Einschätzung zur Bestandssituation und -entwicklung getroffen werden. 

Weiterhin sollen auch gutachterliche Einschätzungen zur nationalen und überregionalen 

Bedeutung und zum Erhaltungszustand des Schutzgebiets getroffen werden. Dies betrifft 

sowohl die allgemeine Relevanz für Brut-, Rastvögel und Überwinterer, als auch die 

speziellen Anforderungen bezüglich Lebensstätten und Habitatstrukturen für Arten der EU-

Vogelschutzverordnung. Hierbei ist auch die Frage zu klären, ob durch die 2016 

vorgeschlagene Grenzziehung des Schutzgebiets ein wirksamer und umfassender Schutz der 

bedeutenden Lebensstätten der Zielarten gegeben ist. 

Im Rahmen der Untersuchung wurden entsprechend Tabelle 1 folgende Zielarten definiert: 

- Arten mit Schutzstatus nach der EU-Vogelschutzrichtlinie (NATURA 2000 — Anhang I 

bzw. Art. 4(2)) bzw. Annexe 3 („Espèces Natura 2000 visées par l’article 4.1 de la 

directive 2009/147/CE présentes au Luxembourg“ & „Espèces Natura 2000 visées par 

l’article 4.2 de la directive 2009/147/CE présentes au Luxembourg“) – Loi du 18 juillet 

2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. 

- Gebietstypische Arten mit Gefährdungsstufen „gefährdet“ (3) oder höher 

entsprechend der aktuellen Roten Liste Luxemburgs (LORGÉ ET AL. 2019). 

- Arten mit besonderer Bedeutung im Schutzgebiet bzw. Indikatorarten. 
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Tabelle 1: Liste aller Zielarten der Untersuchung 

EU-Code Wiss. Artname  Dt. Artname Franz. Artname Natura 2000 
Rote Liste  

(2019) 

A085 Accipiter gentilis Habicht Autour des palombes  3 

A295 
Acrocephalus 

schoenobaenus 
Schilfrohrsänger Phragmite des joncs Art. 4 (2) 1 

A297 
Acrocephalus 

scirpaceus 
Teichrohrsänger Rousserolle effarvatte Art. 4 (2) V 

A247 Alauda arvensis Feldlerche Alouette des champs Art. 4 (2) 3 

A229 Alcedo atthis Eisvogel Martin-pêcheur d'Europe Anh. I V 

A257 Anthus pratensis Wiesenpieper Pipit farlouse Art. 4 (2) 1 

A256 Anthus trivialis Baumpieper Pipit des arbres  V 

A218 Athene noctua Steinkauz Chevêche d'Athéna  2 

A027 Casmerodius albus Silberreiher Grande Aigrette Anh. I  

A136 Charadrius dubius Flussregenpfeifer Pluvier petit-gravelot Art. 4 (2) 2 

A031 Ciconia ciconia Weißstorch Cigogne blanche Anh. I R 

A030 Ciconia nigra Schwarzstorch Cigogne noire Anh. I 3 

A082 Circus cyaneus Kornweihe Busard Saint-Martin Anh. I  

A113 Coturnix coturnix Wachtel Caille des blés Art. 4 (2) 2 

A122 Crex crex Wachtelkönig Râle des genêts Anh. I 1 

A238 
Dendrocopos 

medius 
Mittelspecht Pic mar Anh. I  

A236 Dryocopus martius Schwarzspecht Pic noir Anh. I  

A381 
Emberiza 

schoeniclus 
Rohrammer Bruant des roseaux  V 

A103 Falco peregrinus Wanderfalke Faucon pèlerin Anh. I 3 

A322 Ficedula hypoleuca Trauerschnäpper Gobemouche noir   

A153 Gallinago gallinago Bekassine Bécassine des marais Art. 4 (2) 0 

A233 Jynx torquilla Wendehals Torcol fourmilier Art. 4 (2) 3 

A338 Lanius collurio Neuntöter Pie-grièche écorcheur Anh. I 3 

A340 Lanius excubitor Raubwürger Pie-grièche grise Art. 4 (2) 1 

A366 Linaria cannabina Bluthänfling Linotte mélodieuse  V 

A246 Lullula arborea Heidelerche Alouette lulu Anh. I 2 

A271 
Luscinia 

megarhynchos 
Nachtigall Rossignol philomèle   

A272 Luscinia svecica Blaukehlchen Gorgebleue à miroir Anh. I R 

A152 
Lymnocryptes 

minimus 
Zwergschnepfe Bécassine sourde Art. 4 (2)  
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EU-Code Wiss. Artname  Dt. Artname Franz. Artname Natura 2000 
Rote Liste  

(2019) 

A073 Milvus migrans Schwarzmilan Milan noir Anh. I V 

A074 Milvus milvus Rotmilan Milan royal Anh. I 3 

A261 Motacilla cinerea Gebirgsstelze Bergeronnette des ruisseaux   

A260 Motacilla flava Wiesenschafstelze Bergeronnette printanière Art. 4 (2) 2 

A112 Perdix perdix Rebhuhn Perdix grise  1 

A072 Pernis apivorus Wespenbussard Bondrée apivore Anh. I  

A274 
Phoenicurus 

phoenicurus 
Gartenrotschwanz Rougequeue à front blanc Art. 4 (2) V 

A140 
Phylloscopus 

sibilatrix 
Waldlaubsänger Pouillot siffleur Art. 4 (2) V 

A234 Picus canus Grauspecht Pic cendré Anh. I V 

A235 Picus viridis Grünspecht Pic vert   

A118 Rallus aquaticus Wasserralle Râle d'eau Art. 4 (2) V 

A275 Saxicola rubetra Braunkehlchen Tarier des prés Art. 4 (2) 0 

A155 Scolopax rusticola Waldschnepfe Bécasse des bois Art. 4 (2) DD 

A210 Streptopelia turtur Turteltaube Touterelle des bois Art. 4 (2) 2 

A142 Vanellus vanellus Kiebitz Vanneau huppé Art. 4 (2) 1 
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2. Das Untersuchungsgebiet 

2.1. Lage und Grenzen 

Das Schutzgebiet „Région du Lias moyen“ (LU0002017) liegt 

im Südwesten von Luxemburg auf einer durchschnittlichen 

Höhe von ca. 350 m über NN.  

Die Schutzgebietsabgrenzung umfasst eine Fläche von 

5.739 ha (MDDI, 2015), siehe Abbildung 1. 

Der Flächenverbund des Schutzgebiets umfasst 

Verwaltungsbereiche der Gemeinden Steinfort, Garnich, 

Mamer, Bertrange, Käerjeng, Dippach, Reckange/Mess, 

Leudelange, Sanem, Mondercange, Bettembourg und 

Roeser. 

 

Abbildung 1: Übersicht des Schutzgebiets und seiner näheren Umgebung im Luftbild. 
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Abbildung 2: Topografische Karte des Schutzgebiets und der näheren Umgebung. 
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2.2. Geologie, Boden und Beschaffenheit 

Die Geologie des Gebiets wird zum Großteil aus Schichten des Pliensbachiums bestimmt. 

Diese sind der Ammonitenzone des Amaltheus margaritatus zuzuordnen und bestehen 

vorwiegend aus blättrigen Tonmergeln. Diese Schichten liegen auf Kalksteinsubstraten der 

Periode des oberen Sinemuriums auf, von denen einige Teilbereiche freigelegt sind (fossil- 

und kalkarme Mergelschichten bei Strassen). Im südwestlichen Bereich wird das geologische 

Substrat aus Stadien des oberen und mittleren Lias gebildet, während im äußersten 

Nordosten des Gebiets Schichten des unteren Sinemuriums und Lotharingiums des unteren 

Lias zutage treten.  

Der Großteil des Gebiets ist mit tonhaltigen Böden bedeckt, mit schwacher bis moderater 

Vergleyung. Im Südwesten dominieren schwere Tonböden mit schwacher bis sehr starker 

Vergleyung. Im nordwestlichen Teil liegen unvergleyte Tonböden mit unterliegenden 

Substraten von „Macigno“-Sandstein vor. Im äußeren Westen liegen stellenweise auch 

sandig-schluffige Oberböden vor, südlich von Grass. 

 

2.3. Landnutzung 

Das Schutzgebiet setzt sich zum Großteil aus landwirtschaftlichen Nutzflächen zusammen 

(62 %), von denen wiederum etwa zwei Drittel (62 %) aus Grünland bestehen.  

Die Wiesen werden zu einem beachtlichen Teil extensiv bewirtschaftet: Magerrasen mit 

Mähwiesenwirtschaft stellen etwa 200 ha, weiterhin bestehen etwa 70 ha aus 

Feuchtwiesen. 

Etwa ein Drittel der Gesamtfläche des Schutzgebiets ist von Laubwald bedeckt. Die 

dominanten Waldgesellschaften sind neutrophiler Perlgras-Buchenwald (68 % der 

Waldfläche) und Eichen-Hainbuchenwald (20 % der Waldfläche). 
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3. Methodik 

Im Jahr 2018 wurden von Mitarbeitern des Büros MILVUS avifaunistische Erfassungen im 

Schutzgebiet durchgeführt:  

1) Eigene Kartierungen zur Brutzeit 2018, diese sind aufgegliedert in 

Transektkartierungen und spezifische Kartierungen zur Erfassung bestimmter 

Zielarten (Kap. 3.1). 

2) Datenrecherche sowie Auswertung bestehender avifaunistischer Daten zu 

Vorkommen von Zielarten im Schutzgebiet (insbesondere auch zu Rast- und 

Wintervorkommen) im Zeitraum 2013–2018 (Kap. 3.2). 

Aus einer Zusammenführung der Teilergebnisse der Kartierungen und dem vorhandenen 

Datenbestand soll so eine flächendeckende, fundierte Datengrundlage innerhalb des 

Schutzgebiets erreicht werden. Auf Basis dieser Ergebnisse können mithilfe der Kenntnisse 

der Region und ihres Umfelds in Bezug auf typische Artvorkommen und deren 

Siedlungsdichten und der langjährigen Erfahrung mit den regionalen und landesweiten 

Bestandsentwicklung der Zielarten gutachterliche Aussagen zu jeweiligen artspezifischen 

Bestandsschätzungen, der artspezifischen Bedeutung des Schutzgebiets, sowie zur 

Gesamtbedeutung des Schutzgebiets für Brut- und Rastvögel im nationalen Kontext 

getroffen werden. 

 

3.1. Methodik der Brutvogelkartierungen 

Die Felderfassungen für das Vogelschutzgebiet wurden während der Brutzeit 2018 in 21 

Teilflächen durchgeführt. Die Wahl der Untersuchungsgebiete wurde so getroffen, dass 

vorrangig Teilbereiche mit einem Defizit rezenter Beobachtungsdaten im Bestand der 

nationalen Datenbank untersucht wurden.  

Die Untersuchungsflächen verteilen sich auf vorwiegend offene Lebensraumtypen innerhalb 

des gesamten Schutzgebiets entsprechend Abbildung 3. 
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Abbildung 3: Lage der im Rahmen der Transektkartierungen untersuchten Teilbereiche. 

 

Abbildung 4: Lage der im Rahmen der Kartierung untersuchten Transekte. 
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Die Teilflächen wurden im Rahmen von Transektkartierungen und artspezifischen 

Sonderkartierungen untersucht. Kleine Teilflächen wurden nach Möglichkeit flächendeckend 

kartiert.  

Die 13 Transekte entsprechend Abbildung 4 wurden in Anlehnung an die Methodik von 

SÜDBECK et al. 2005 dreimalig zwischen April und Juni 2018 vollständig zu Fuß begangen. Die 

Vögel wurden mittels Fernglas (10x42), Spektiv (bis zu 75-facher Vergrößerung), Verhören, 

sowie durch Einsatz von Klangattrappen (z.B. bei der Spechterfassung) kartiert und im 

Gelände auf Feldkarten registriert. 

Revieranzeigende Vögel (Gesang, Trommeln, Balzverhalten, futter-eintragend etc.) wurden 

als Brutvögel (BV) gewertet. Arten, die das Untersuchungsgebiet lediglich zur Nahrungssuche 

nutzten, gelten als Nahrungsgäste (NG) und Arten, die sich im Durchzug befanden, wurden 

als Durchzügler (DZ) klassifiziert. Alle für das Schutzgebiet relevanten Arten wurden während 

den Begehungen punktgenau auf Feldkarten notiert. 

Tabelle 2: Termine der Transektbegehungen 

Datum Temperatur Bewölkung Wind Bemerkung 

09.04.2018 10 °C 100 % 1 1 Person 

17.04.2018 10 °C 0 % 1 3 Personen 

20.04.2018 14 °C 0 % 1 1 Person 

10.05.2018 15 °C 75 % 1 2 Personen 

11.05.2018 11 °C 0 % 1 2 Personen 

17.05.2018 10 °C 0 % 1 2 Personen 

29.05.2018 18 °C 100 % 1 
2 Personen, zeitweise 
Nieselregen 

30.05.2018 10 °C 25 % 1–2 2 Personen 

01.06.2018 11 °C 50 % 1 1 Person 
 

Neben den Transektkartierungen erfolgten im Zeitraum April bis Juli 2018 artspezifische 

Sonderkartierungen in Bereichen der Untersuchungseinheiten, die nicht von Transekten 

abgedeckt wurden. Die Erfassungen konzentrierten sich auf die in Kapitel 1.2 definierten 

Zielarten, die im Rahmen der Transektbegehungen nicht vollständig erfasst werden konnten. 

Dies betrifft entweder schwer erfassbare Arten bzw. Arten mit besonderen 

Lebensraumansprüchen. 
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Während der Sonderkartierungen wurden besonders geeignete Habitatbereiche innerhalb 

der Untersuchungsflächen detaillierter untersucht, die entweder in Luftbildauswertungen 

oder während der Geländebegehungen auf Basis der Feldeindrücke ausgewählt wurden. Ziel 

war der Nachweis potenzieller Brutvorkommen wertgebender Arten mit besonderem Fokus 

auf schwer nachweisbaren Arten, wie z.B. Wachtelkönig, Wendehals, Raubwürger. Hierbei 

kamen zum Teil Klangattrappen zum Einsatz zum Zwecke des Nachweises. 

Ein weiteres Ziel der Sonderkartierungen lag auf der Untersuchung zu Vorkommen von 

Großvogelarten wie Störchen und Greifvögeln und deren Nutzungsverhalten des 

Schutzgebiets. Diese wurden von exponierten Stellen innerhalb des Schutzgebiets über 

längere Zeiträume beobachtet. Bei brutverdächtigem Verhalten (Nistmaterial tragend, 

futtertragend, in Wald einfliegend) wurde auch eine Nachsuche nach Brutstätten 

durchgeführt. 

Weiterhin wurden im Rahmen der Sonderkartierungen auch eventuelle, durch die 

Routenführung der Transekte auftretende Erfassungslücken geschlossen, um eine 

umfassende Datengrundlage in den Erfassungseinheiten zu erreichen.  

Alle während dieser Sonderkartierungen erbrachten Artnachweise – unabhängig von den 

jeweiligen Zielsetzungen der Sonderkartierungen – wurden analog zum Vorgehen bei den 

Transektkartierungen aufgenommen und in der Gesamtauswertung ebenso berücksichtigt. 

Tabelle 3: Termine artspezifischer Sonderkartierungen 

Datum Temperatur Bewölkung Wind Bemerkung 

23.04.2018 12 °C 50 % 1 1 Person 

24.04.2018 11 °C 25 % 1 1 Person 

26.04.2018 10 °C 25 % 1–2 1 Person 

16.05.2018 11 °C 100 % 2 1 Person 

13.06.2018 15 °C 25 % 1 1 Person 

25.06.2018 14 °C 75 % 2 1 Person 

02.07.2018 15 °C 0 % 1 2 Personen 
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3.2. Weitere Datenrecherche 

Für diese Untersuchung standen als ergänzende Grundlage eine umfassende Datenbank 

avifaunistischer Daten zur Verfügung. Folgende Datenquellen wurden dafür genutzt: 

1) Die Daten aus der Beobachtungsplattform ornitho.lu aus dem Zeitraum von 2013–

2018, zur Verfügung gestellt durch die Centrale ornithologique du Luxembourg (kurz: 

COL). 

2) Weitere vorliegende Meldungen und Daten der COL aus dem Zeitraum von 2013–

2018, z.B. aus persönlichen Mitteilungen und unveröffentlichten Beobachtungen. 

3) Datenrecherche in der Datenbank des Naturkundemuseums Luxemburg für den 

Zeitraum 2013–2018. 

4) Angaben aus avifaunistischen Sammel- bzw. Jahresberichten des Landes (v.a. Regulus 

Wiss. Berichte). 

5) Weitere verfügbare Veröffentlichungen, Gutachten bzw. Studien. 

6) Eigener Datenbestand des Planungsbüro MILVUS GmbH. 

Alle verfügbaren Daten wurden zusammengeführt, ausgewertet und bei der Artbearbeitung 

entsprechend berücksichtigt. 

Da der Fokus der Felderfassung im Zeitraum April bis Juli auf Zielarten der Brutvogelfauna 

und Nahrungsgästen lag, bildet diese zusätzliche Datengrundlage die Basis zur Einschätzung 

von Rastvogelvorkommen während der Zugzeiten und der Vorkommen von Wintergästen. 

In allen folgenden Darstellungen und Auswertungen werden die im Jahr 2018 durch 

Felderfassung erhobenen Daten mit den weiteren Daten der Jahre 2013–2018 verschnitten 

und eine Gesamtbewertung durchgeführt. Die Bestandsschätzung erfolgte ebenfalls auf 

Grundlage der zusammengeführten Daten. Als Bezugsraum wird die Abgrenzung des 

Schutzgebiets genutzt (schwarze Grenzlinie in Abb.1). 
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3.3. Methodik der Bewertung von Erhaltungszuständen 

Im Rahmen dieser Untersuchung sollen auch Rückschlüsse auf die Wirksamkeit des 

Schutzgebiets und seiner Erhaltungs- bzw. Entwicklungsmaßnahmen im Schutzkonzept der 

Zielarten gezogen werden. Zu diesem Zweck wurden während der Felderfassungen auch 

Zustand und Erhaltungs-/Entwicklungsaussichten der artspezifisch benötigten 

Habitatstrukturen evaluiert und mögliche Beeinträchtigungen (z.B. durch vorliegende 

Störungen oder andere Einflussnahmen) identifiziert.  

In Anlehnung an die methodischen Vorgaben zur Meldung von Natura 2000 Gebieten 

(2011/484/EU) wurden für alle relevanten Arten Teilbewertungen der Indikatoren 

Population, Habitatqualität und Isolation durchgeführt. Diese sind dabei wie folgt definiert: 

1. Population: Dieser Indikator berechnet sich aus dem Anteil der im Schutzgebiet 

festgestellten Population in Relation zum landesweiten Bestand. Dabei wird folgende 

Klassifizierung angewendet: 

A: Anteil von über 15% der landesweiten Population im Schutzgebiet 

B: Anteil zwischen 2% und 15% der landesweiten Population im Schutzgebiet 

C: Anteil unter 2% der landesweiten Population im Schutzgebiet 

D: Insignifikanter Bestand, keine besondere Bedeutung des Schutzgebiets für die Art.  

Auf Bewertung anderer Teilindikatoren wird in diesem Fall verzichtet. 

?: Datenlage unklar, eine Bedeutung des Schutzgebiets für die Art ist anzunehmen.  

Auf Bewertung anderer Teilindikatoren wird in diesem Fall verzichtet. 

Bei Rastvogelarten mit mangelhafter nationaler Datenlage zu auftretenden 

Populationsgrößen erfolgt die Klassifizierung des Indikators „Population“ durch 

gutachterliche Einschätzung anhand der Nachweishäufigkeit und der festgestellten 

Rastzahlen in Relation zur globalen Häufigkeit der Art. 

2. Habitatqualität: Dieser Indikator wird aus zwei Teilbewertungen zusammengesetzt: 

Zustand der Habitatstrukturen (ausgezeichnet, gut, durchschnittlich bzw. teils 

verschlechtert) und Wiederherstellungsaufwand (einfach, durchschnittlich, schwierig 

bzw. unmöglich). Eine Gesamtbewertung erfolgt entsprechend folgendem Schema: 
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A: Sehr guter aktueller Zustand (unabhängig von Wiederherstellungsaufwand) 

B: Guter aktueller Zustand (unabhängig von Wiederherstellungsaufwand) bzw. 

durchschnittlicher oder teils verschlechterter aktueller Zustand bei gleichzeitig 

einfachem Wiederherstellungsaufwand 

C: Alle anderen Kombinationen der Teilbewertungen 

3. Isolation: Diese Bewertung basiert auf der Bedeutung der Lokalpopulation im 

Kontext der globalen und nationalen Verbreitung von Arten. Dabei gilt: Je stärker der 

Grad der Isolation einer Population ist, umso größer ist die Bedeutung eines 

Schutzgebiets für deren Erhalt. Folgende Klassifizierung wird im Folgenden benutzt:  

A: (Teil-)Population (vollständig) isoliert, z.B. endemische (Unter-)Arten oder 

weiträumig isolierte Artvorkommen 

B: (Teil-)Population am Rand ihres natürlichen Verbreitungsgebiets (auch lokale 

Verbreitungsränder) oder aufgrund von artspezifischen Biotopansprüchen teilweise 

isoliert oder fragmentiert 

C: (Teil-)Population nicht isoliert, inmitten ihres natürlichen Verbreitungsgebiets 

Ein globaler Erhaltungszustand wird entsprechend der Teilbewertungen zu Population, 

Habitatqualität und Isolation im Regelfall entsprechend folgendem Schema definiert: 

Indikator Fallbeispiele 

Pop. A A A A A A A A A B B B B B B B B B C C C C C C C C C 

Hab. A A A B B B C C C A A A B B B C C C A A A B B B C C C 

Iso. A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

Global A A B A B B B B C A B B B B B B B C B B C B B C C C C 
 

In begründeten Fällen kann von dieser Bewertung auch abgewichen werden, wenn weitere 

auf-/abwertende Faktoren auftreten. Dies beinhaltet sowohl Aufwertungen bei großer 

artspezifischer Bedeutung aufgrund eines nationalen Schwerpunktraumes der jeweiligen Art, 

aber auch Abwertungen aufgrund festgestellter Beeinträchtigungen. Dies wird bei den 

entsprechenden Arten im Falle einer Auf-/Abwertung durch (+)/(-) kenntlich gemacht und 

erläutert. 
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4. Ergebnisse 

Nachfolgend werden die im Schutzgebiet vorkommenden Zielarten einzeln vorgestellt und 

ihre Verbreitung im Gebiet anhand von Lebensstätten dargestellt und beschrieben. Bei 

sensiblen Vogelarten werden keine genauen Verortungen der Horst- bzw. Brutstandorte 

angegeben, stattdessen wird zum Schutz der Arten ein randomisiertes 1 km x 1 km-

Gitterraster zur Darstellung der ungefähren Standorte verwendet. 

Alle Arten werden mit aktuellem Rote-Liste-Status sowie mit nationalem Erhaltungszustand 

nach Annex 3 des „Règlement grand-ducal du 1er août 2018 établissant l’état de 

conservation des habitats d’intérêt communautaire et des espèces d’intérêt 

communautaire“. Dabei gelten folgende Einstufungen: FV: günstiger Erhaltungszustand; U1: 

inadäquater Erhaltungszustand; U2: schlechter Erhaltungszustand; XX: unbekannt, 

ungünstiger Erhaltungszustand anzunehmen. 

Zu allen festgestellten Arten werden der durch Kartierung oder Beobachtungsdaten 

dokumentierte Status (Brutvogel/Rastvogel) sowie der dokumentierte Bestand angegeben. 

Bei Brutvögeln handelt es sich dabei um registrierte Brutpaare (c) im Schutzgebiet, bei 

Rastvögeln und Nahrungsgästen um die Zahl tatsächlich festgestellter Individuen (i). Zudem 

wird eine Bestandsschätzung auf der Grundlage des gesamten Datenbestands (Kartierung 

2018 und weitere Daten) durchgeführt. Zum Vergleich und zur Einschätzung von 

Bestandsveränderungen ist auch die Angabe aus dem aktualisierten Standarddatenbogen 

(SDF 2015) aufgelistet (vgl. MDDI 2015). Im Hinblick auf Populationsgrößen im Schutzgebiet 

ist auch respektive der aktuellste veröffentlichte nationale Bestand nach Angaben der Roten 

Liste (LORGÉ et al. 2019), bzw. aus dem Bericht nach Artikel 12 der EU-Vogelschutz-Richtlinie 

(EEA 2019) mit Datenlage 2013–2018 gezeigt. Zur Berechnung des nationalen 

Populationsanteils innerhalb des Schutzgebiets werden die im Kartierjahr 2018 

nachgewiesene Revierzahl sowie der Mittelwert der nationalen Bestandsschätzung 

herangezogen. 

Wenn nicht das gesamte Schutzgebiet durch die Art besiedelt ist, wird eine Lebensstätte 

definiert und kartografisch dargestellt. Die Größe dieser Lebensstätte bildet die Grundlage 

für die Berechnung der Siedlungsdichte. Neben dieser Revierdichte wird zu allen Arten auch 

bewertet, ob das Gebiet einen Refugialraum bzw. ein Dichtezentrum der Art darstellt.  
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4.1. Arten nach Artikel 4.1 der EU-Vogelschutzrichtlinie 

 4.1.1. Alcedo atthis – Eisvogel 

 

  

Schutz- und Gefährdungsstatus  Bestände 

EU-Vogelschutz-Richtlinie ☒ Anhang I   Auftretenshäufigkeit regelmäßig 

 ☐ Art. 4 (2)  Festgestellte Rastzahlen 0–1i 

Rote Liste Luxemburg (2019) V  Bestandsschätzung X 

Erhaltungszustand in Luxemburg U1  Größe der Lebensstätte o.A. 

Status im VSG ☐ Brutvogel  Bestand Luxemburg (RL 2019) 50–65c 

 ☒ Rastvogel  Bestandsschätzung SDF 2015 2–4c 



 

Ornithologisches Gutachten zum Vogelschutzgebiet  
„Région du Lias moyen“ 

 
24 

 
Der Eisvogel ist ganzjährig an vielen stehenden und fließenden Gewässern in Luxemburg zu 

finden. Bei der Nahrungssuche fängt er durch Stoßtauchen Fische und Wasserinsekten in 

Gewässern, zur Brut ist er auf steilwandige, grabbare Uferbereiche angewiesen, um seine 

Höhlen zu bauen, z.B. Erosions- oder Abbruchkanten.  

 

Der Eisvogel wurde im Schutzgebiet sporadisch als Rastvogel im Winterhalbjahr festgestellt. 

Brutvorkommen im Betrachtungszeitraum konnten nicht nachgewiesen werden. Die 

wenigen Nachweise liegen vorwiegend im Bereich von Kleingewässern im Schutzgebiet. Es 

ist von einer regelmäßigen Rast weniger Individuen auszugehen. 

 

  

Population Habitatqualität Isolation Global 

Regelmäßige Rast 

Geringe Rastzahlen 

Zustand der Lebensstätte:  

nur kleinflächig geeignet 

Restriktion  

auf Gewässer 

Keine 

Beeinträchtigungen 

C C B C 
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4.1.2. Casmerodius albus – Silberreiher  

 

  

Schutz- und Gefährdungsstatus  Bestände 

EU-Vogelschutz-Richtlinie ☒ Anhang I   Auftretenshäufigkeit regelmäßig 

 ☐ Art. 4 (2)  Festgestellte Rastzahlen 1–6i 

Rote Liste Luxemburg (2019) –  Bestandsschätzung X 

Erhaltungszustand in Luxemburg –  Größe der Lebensstätte 1.458 ha 

Status im VSG ☐ Brutvogel  Bestand Luxemburg (EEA 2019) 40–80i (Rast) 

 ☒ Rastvogel  Bestandsschätzung SDF 2015 X 



 

Ornithologisches Gutachten zum Vogelschutzgebiet  
„Région du Lias moyen“ 

 
26 

 
Der Silberreiher brütet vor allem in Ost- und Südosteuropa, ist aktuell aber inmitten einer 

Arealausweitung nach Westen. Wie der verwandte Graureiher ist der Silberreiher 

Ansitzjäger, der auf Grünlandflächen bzw. im Gewässerumfeld Kleinsäuger, Amphibien und 

Wasserinsekten erbeutet. Bei Rast und Überwinterung bilden Silberreiher oft 

Schlafplatzgemeinschaften mit mehreren Individuen. 

 

Der Silberreiher ist regelmäßiger Rast- und Wintervogel im Schutzgebiet. Die geeigneten 

Rast- und Winterhabitate umfassen eine Fläche von ca. 1.458 ha. Er weist einen 

Verbreitungsschwerpunkt im südlichen Schutzgebietsteil zwischen Mondercange und 

Limpach auf. In diesem ca. 368 ha großem Rast- und Winterhabitat wurden 87% aller 

Nachweise des Silberreihers im Schutzgebiet erfasst. 

 

  

Population Habitatqualität Isolation Global 

Regelmäßige Rast 

Mittlere Rastzahlen 
Zustand der Lebensstätte: gut 

Nicht isoliert 

(Zugrast) 
Keine Beeinträchtigungen 

B B C B 
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4.1.3. Ciconia ciconia – Weißstorch  

 

  

Schutz- und Gefährdungsstatus  Bestände 

EU-Vogelschutz-Richtlinie ☒ Anhang I   Auftretenshäufigkeit regelmäßig 

 ☐ Art. 4 (2)  Festgestellte Rastzahlen 1–2i 

Rote Liste Luxemburg (2019) V  Bestandsschätzung X 

Erhaltungszustand in Luxemburg U1  Größe der Lebensstätte 779 ha 

Status im VSG ☐ Brutvogel  Bestand Luxemburg (RL 2019) 1–2c 

 ☒ Rastvogel  Bestandsschätzung SDF 2015 o.A. 
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Der Weißstorch ist ein typischer Bewohner der Kulturlandschaft, insbesondere 

grünlandreicher Landschaften. Seine Nahrung besteht vorwiegend aus Kleintieren wie 

Regenwürmern, Insekten, Amphibien, Reptilien, Kleinsäugern und Fischen, die er durch 

Abschreiten von Offenlandbereichen aufstöbert. Insbesondere Kleingewässer, 

Feuchtwiesen, Weideflächen und extensive Agrarflächen werden bevorzugt aufgesucht. 

 

Der Weißstorch nutzt das Schutzgebiet als Rast- und Nahrungsgebiet mit einem 

Schwerpunkt im südlichen Schutzgebietsteil zwischen Mondercange und Limpach. 

 

 

  

Population Habitatqualität Isolation Global 

Regelmäßige Rast 

Geringe Rastzahlen 
Zustand der Lebensstätte: gut Nicht isoliert (Zugrast) Keine Beeinträchtigungen 

B B C B 
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4.1.4. Ciconia nigra – Schwarzstorch 

 

  

Schutz- und Gefährdungsstatus  Bestände 

EU-Vogelschutz-Richtlinie ☒ Anhang I   Festgestellte Reviere 1c 

 ☐ Art. 4 (2)  Bestandsschätzung 1–2c 

Rote Liste Luxemburg (2019) 3  Größe der Lebensstätte 5.739 ha 

Erhaltungszustand in Luxemburg U1  Revierdichte gering 

Status im VSG ☒ Brutvogel  Bestand Luxemburg (RL  2019) 10–15c 

 ☐ Rastvogel  Bestandsschätzung SDF 2015 1–4i (Brut) 
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Der Schwarzstorch ist ein heimlicher Brutvogel der Wälder, der zur Nahrungssuche teils 

weite Flüge zu umliegenden Gewässern wie Bächen oder Weihern unternimmt. Dort werden 

Kleinsäuger, Amphibien, Fische und Wasserinsekten erbeutet. Aufgrund seiner 

Störungsempfindlichkeit ist der Schwarzstorch auf ruhige Brut- und Nahrungshabitate 

angewiesen. 

 

Der Schwarzstorch brütet mit mindestens einem Brutpaar im Schutzgebiet. Ein Brutpaar 

brütet in den südlichen Waldbereichen zwischen Mondercange und Sanem, wo 

verschiedene Horste in den vergangenen Jahren genutzt wurden. Nachweise der Art 

erstrecken sich aber über das gesamte Schutzgebiet, welches auch außerhalb des Gebiets 

brütenden Schwarzstörchen als Nahrungshabitat dient. 

 

Population Habitatqualität Isolation Global 

8 % des 

Landesbestands 
Zustand der Lebensstätte: gut Nicht isoliert  Keine Beeinträchtigungen 

B B C B 
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4.1.5. Circus cyaneus – Kornweihe  

 

 

  

Schutz- und Gefährdungsstatus  Bestände 

EU-Vogelschutz-Richtlinie ☒ Anhang I   Auftretenshäufigkeit unregelmäßig 

 ☐ Art. 4 (2)  Festgestellte Rastzahlen 0–1i 

Rote Liste Luxemburg (2019) V  Bestandsschätzung 0–1i 

Erhaltungszustand in Luxemburg U1  Größe der Lebensstätte o.A. 

Status im VSG ☐ Brutvogel  Bestand Luxemburg (RL 2019) 10–30i (Winter) 

 ☒ Rastvogel  Bestandsschätzung SDF 2015 1–3i (Winter) 
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Die Kornweihe ist eine Greifvogelart der weiträumigen Offenlandschaft. Ihre Nahrung 

besteht vor allem aus Kleinsäugern, welche sie im charakteristischen, gaukelnden Flug über 

Feldern und Grünland sucht und erbeutet. In Luxemburg ist die Kornweihe ehemaliger 

Brutvogel, wird in den vergangenen Jahren aber lediglich während der Zugzeiten und 

gelegentlich überwinternd festgestellt. 

 

Die Kornweihe ist seltener Rastvogel im Schutzgebiet. Im Betrachtungszeitraum liegen nur 

zwei Nachweise der Art als Rastvogel im Frühjahr und Sommer vor, je ein Nachweis westlich 

Leudelange, sowie aus dem Bereich Hetzelt westlich Bertrange. Obwohl die Kornweihe in der 

Vergangenheit als regelmäßiger Wintergast aufgeführt wurde, ist aufgrund der Nachweislage 

für den Betrachtungszeitraum nicht von einer regelmäßigen Überwinterung im Schutzgebiet 

auszugehen. 

 

  

Population Habitatqualität Isolation Global 

Unregelmäßige Rast 

Einzelne Individuen 

Zustand der Lebensstätte:  

gut 

Nicht isoliert 

(Zugrast) 

Keine 

Beeinträchtigungen 

C B C C 
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 4.1.6. Dendrocopos medius – Mittelspecht 

 

  

Schutz- und Gefährdungsstatus  Bestände 

EU-Vogelschutz-Richtlinie ☒ Anhang I   Festgestellte Reviere 90c 

 ☐ Art. 4 (2)  Bestandsschätzung 90–110c 

Rote Liste Luxemburg (2019) –  Größe der Lebensstätte 1.940 ha 

Erhaltungszustand in Luxemburg U1  Revierdichte hoch 

Status im VSG ☒ Brutvogel  Bestand Luxemburg (EEA 2019) 800–1.100c 

 ☐ Rastvogel  Bestandsschätzung SDF 2015 20–30c 
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Der Mittelspecht besiedelt vorwiegend ältere Buchenwälder, Eichenwälder und Auwälder 

mit hohem Totholzanteil. Der Mittelspecht kann bei günstigem Nahrungs- und 

Höhlenbaumangebot teils beachtliche Revierdichten erreichen. 

 

Der Mittelspecht ist ein ist flächendeckend in den Waldbereichen des Schutzgebiets 

verbreitet. Seine Lebensstätte umfasst eine Fläche von ca. 1.940 ha Größe. Die mittlere 

Revierdichte beträgt folglich ca. 0,46 Reviere / 10 ha mit lokal erhöhten Dichten. Speziell in 

den Waldbereichen des Ënneschte Bësch im Nordosten des Schutzgebiets 

(1,2 Reviere / 10 ha) und im Beetebuerger Bësch im Südosten des Schutzgebiets 

(0,7 Reviere / 10 ha) wurden Konzentrationsflächen der Art festgestellt. Die Habitatqualität 

innerhalb der Waldbereiche ist für den Mittelspecht insgesamt als gut zu bewerten, 

insbesondere aufgrund des hohen Anteils an Eichen-Hainbuchen-Wäldern. 
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4.1.7. Dryocopus martius – Schwarzspecht 

 

  

Schutz- und Gefährdungsstatus  Bestände 

EU-Vogelschutz-Richtlinie ☒ Anhang I   Festgestellte Reviere 9c 

 ☐ Art. 4 (2)  Bestandsschätzung 9–12c 

Rote Liste Luxemburg (2019) –  Größe der Lebensstätte 1.051 ha 

Erhaltungszustand in Luxemburg U1  Revierdichte Mittel 

Status im VSG ☒ Brutvogel  Bestand Luxemburg (EEA 2019) 100–150c 

 ☐ Rastvogel  Bestandsschätzung SDF 2015 4–6c 
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Der Schwarzspecht besiedelt altholzreiche Laubwaldbereiche, unternimmt zur 

Nahrungssuche aber auch weitere Flüge in Nadelwaldbereiche. Seine Nahrungsquelle sind 

holzbewohnende Insekten, die er durch Aufhacken von Baumstümpfen, Totholz, etc. 

aufstöbert. Er ist auf das Vorhandensein von Altholz mit großen Stammdurchmessern zum 

Höhlenbau angewiesen. Alte Schwarzspechthöhlen erfüllen zudem eine Funktion als 

Lebensraum für Folgenutzer, wie z.B. Fledermäuse oder höhlenbrütende Waldvogelarten. 

 

Der Schwarzspecht besetzt mindestens neun Reviere in den älteren Laubwaldstrukturen im 

Schutzgebiet. Er weist einen deutlichen Verbreitungsschwerpunkt im östlichen Gebietsteil 

auf, in den nördlich und westlich gelegenen Wäldern liegen trotz geeigneter 

Waldbiotoptypen keine Nachweise der Art vor. Aufgrund der geeigneten Lebensräume ist in 

diesen Bereichen von einer Dunkelziffer auszugehen, die in der Bestandsschätzung 

berücksichtigt wurde. Die Habitatstrukturen in den Buchenwäldern sind insgesamt als gut 

einzustufen. 
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4.1.8. Falco peregrinus – Wanderfalke  

 

 

  

Schutz- und Gefährdungsstatus  Bestände 

EU-Vogelschutz-Richtlinie ☒ Anhang I   Auftretenshäufigkeit regelmäßig 

 ☐ Art. 4 (2)  Festgestellte Rastzahlen 0–1i 

Rote Liste Luxemburg (2019) 3  Bestandsschätzung 0–1i 

Erhaltungszustand in Luxemburg U1  Größe der Lebensstätte o.A. 

Status im VSG ☐ Brutvogel  Bestand Luxemburg (RL 2019) 12–14c 

 ☒ Rastvogel  Bestandsschätzung SDF 2015 o.A. 
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Der Wanderfalke besiedelt natürlicherweise Felsformationen mit natürlichen Steilhängen. 

Als Kulturfolger ist er aber mittlerweile auch im menschlichen Umfeld, teils in 

Großstadtbereichen vorzufinden, wo auch anthropogene Strukturen wie Gittermasten, 

Industrieanlagen oder Brücken zur Brut genutzt werden. Wanderfalken jagen ausschließlich 

Vögel bis Taubengröße, die sie auf zum Teil weiten Nahrungsflügen erbeuten. 

 

Der Wanderfalke tritt regelmäßig als Rastvogel bzw. Nahrungsgast im Schutzgebiet auf. Im 

gesamten Betrachtungszeitraum liegen vier Nachweise der Art vor (2 Nachweise von 

Nahrungsgästen, 2 Nachweise von Durchzüglern). Insgesamt weist das Schutzgebiet keine 

erhöhte Bedeutung für den Wanderfalken auf. 
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4.1.9. Lanius collurio – Neuntöter  

 

  

Schutz- und Gefährdungsstatus  Bestände 

EU-Vogelschutz-Richtlinie ☒ Anhang I   Festgestellte Reviere 51c 

 ☐ Art. 4 (2)  Bestandsschätzung 50–60c 

Rote Liste Luxemburg (2019) 3  Größe der Lebensstätte 1.193 ha 

Erhaltungszustand in Luxemburg U1  Revierdichte hoch 

Status im VSG ☒ Brutvogel  Bestand Luxemburg (RL 2019) 500–900c 

 ☐ Rastvogel  Bestandsschätzung SDF 2015 15–25c 
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Der Neuntöter ist ein typischer Bewohner des strukturierten Offenlands mit Heckenreihen, 

gerne mit Dornengebüschen. Seine Nahrung besteht aus Großinsekten, Kleinsäugern und 

Vögeln. Diese jagt er vorwiegend in offenen Habitaten von einer Ansitzwarte aus. 

 

Der Neuntöter besiedelt strukturiertes Offenland in weiten Teilen des Schutzgebiets. Er 

weist in manchen Teilbereichen hohe Dichten auf und ist fast flächendeckend verbreitet. Die 

Lebensstätte des Neuntöters beträgt 1.193 ha, was insgesamt einer Revierdichte von ca. 

0,43 Revieren / 10 ha entspricht. 

Die Habitatstrukturen sind insgesamt als gut zu bewerten, Teilbereiche der Lebensstätte 

könnten sogar noch weitere Revierpaare beherbergen. Wesentliche Beeinträchtigungen 

wurden ebenfalls nicht festgestellt.  
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4.1.10. Lullula arborea – Heidelerche  

  

  

Schutz- und Gefährdungsstatus  Bestände 

EU-Vogelschutz-Richtlinie ☒ Anhang I   Auftretenshäufigkeit unregelmäßig 

 ☐ Art. 4 (2)  Festgestellte Rastzahlen 2–6i 

Rote Liste Luxemburg (2019) 2  Bestandsschätzung X 

Erhaltungszustand in Luxemburg U2  Größe der Lebensstätte o.A. 

Status im VSG ☐ Brutvogel  Bestand Luxemburg (RL 2019) 25–30c 

 ☒ Rastvogel  Bestandsschätzung SDF 2015 o.A. 
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Die Heidelerche ist eine Brutvogelart der offenen und halboffenen Landschaft, die von 

Südeuropa bis Vorderasien verbreitet ist. Hauptsächlich nutzt die Art klimatisch begünstigte, 

karge, kurzrasige Standorte mit offenen Bodenstellen und einzelnen Singwarten, z.B. 

extensive Heide- und Weideflächen, Kahlschläge, Windwurfflächen in Wäldern, speziell in 

Luxemburg aber auch Sekundärhabitate wie ehemalige Tagebauminen. Zu feuchte Standorte 

oder dichte Vegetationsformen werden gemieden. Als Kurzstreckenzieher tritt die 

Heidelerche zur Zugzeit gelegentlich auch außerhalb der Idealhabitate als Rastvogel auf. 

 

Die Heidelerche ist sporadischer Rastvogel im Schutzgebiet. Im Betrachtungszeitraum 

konnten zwei Rasttrupps in Offenlandbereichen im Schutzgebiet dokumentiert werden. Die 

Rastzahlen betrugen 2 Ind. im Frühjahr 2015, sowie 6 Ind. im Herbst 2015. 
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4.1.11. Luscinia svecica – Blaukehlchen  

  

  

Schutz- und Gefährdungsstatus  Bestände 

EU-Vogelschutz-Richtlinie ☒ Anhang I   Auftretenshäufigkeit unregelmäßig 

 ☐ Art. 4 (2)  Festgestellte Rastzahlen 0–1i 

Rote Liste Luxemburg (2019) R  Bestandsschätzung X 

Erhaltungszustand in Luxemburg U1  Größe der Lebensstätte o.A. 

Status im VSG ☐ Brutvogel  Bestand Luxemburg (RL 2019) 1–2c (Brut) 

 ☒ Rastvogel  Bestandsschätzung SDF 2015 o.A. 
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Das Blaukehlchen ist ein Bewohner der Feuchtgebiete mit Gebüschen und Röhrichten. Seine 

Nahrung besteht hauptsächlich aus Insekten, die gerne in Bodennähe, oft auf Schlamm- oder 

Schlickflächen erbeutet werden. Die Verbreitung der Art erstreckt sich über fast ganz 

Kontinentaleuropa, mit Verbreitungsschwerpunkten in Skandinavien und Osteuropa. Auch 

Belgien und die Niederlande beherbergen eine große Brutpopulation. In Luxemburg ist nur 

ein Brutvorkommen der Art bekannt, 2017 gelang der erste Brutnachweis von zwei Paaren 

des Blaukehlchens seit Beginn des 20. Jahrhunderts, wenige Kilometer südlich des 

Schutzgebiets. 

 

Das Blaukehlchen wurde im Frühjahr 2013 über zwei Tage als Rastvogel im Bereich Grouss 

Gewännchen westlich Leudelange festgestellt. Eine regelmäßige Nutzung oder besondere 

Bedeutung des Schutzgebiets für diese Art kann aufgrund der Nachweislage nicht belegt 

werden. Aktuell ist von einem sporadischen Auftreten zu den Zugzeiten auszugehen. 
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4.1.12 Milvus migrans – Schwarzmilan  

 

 

  

Schutz- und Gefährdungsstatus  Bestände 

EU-Vogelschutz-Richtlinie ☐ Anhang I   Festgestellte Reviere 14c (Brutpaare) zzgl.  

 ☐ Art. 4 (2)   6c (Revierpaare) 

Rote Liste Luxemburg (2019) V  Bestandsschätzung 12–16c (Brutpaare), 

Erhaltungszustand in Luxemburg U1   5–7c (Revierpaare) 

Status im VSG ☒ Brutvogel  Größe der Lebensstätte 5.739 ha 

 ☒ Rastvogel  Revierdichte sehr hoch 

   Bestand Luxemburg (RL 2019) 60–62c 

   Bestandsschätzung SDF 2015 10–15c 
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Der Schwarzmilan brütet vorwiegend an Waldrändern mit Altholzbeständen und fliegt zur 

Nahrungssuche vor allem in Offenlandlebensräume aller Art. Bevorzugt werden dabei auch 

Auen und Gewässer aufgesucht. Als Nahrungsopportunist sucht der Schwarzmilan aber sogar 

Siedlungsbereiche und z.B. Mülldeponien gezielt zur Nahrungssuche auf. 

Der Schwarzmilan nutzt das gesamte Schutzgebiet als Lebensstätte, mit mindestens vierzehn 

ansässigen Brutpaaren, sowie fünf bis sieben weiteren Revierpaaren im näheren Umfeld, die 

das Schutzgebiet regelmäßig zur Nahrungssuche nutzen. 

Die Brutvorkommen konzentrieren sich im Nordwesten und Süden mit teils sehr hohen 

lokalen Dichten, in Waldbereichen unterschiedlichster Größe und Zusammensetzung. Als 

Nahrungshabitat werden sämtliche Offenlandbereiche im Schutzgebiet durch den 

Schwarzmilan genutzt (Nachweispunkte innerhalb des 1 km x 1 km-Rastergitters werden 

zum Schutz der Brutstätten nicht dargestellt). Neben den ansässigen Brutpaaren (14c) 

nutzen auch weitere im Umland brütende Revierpaare (5–7c) die Offenlandflächen 

regelmäßig zur Nahrungssuche. Nicht besiedelte Waldbereiche dienen als Ausweichhabitate, 

falls der alte Horststandort nicht genutzt werden kann (z.B. Störungen am Horst, etc.).  

Die Art brütet mit etwa einem Fünftel des Landesbestands innerhalb des Schutzgebiets, mit 

einer sehr hohen lokalen Dichte. Mit den im näheren Umfeld brütenden Revierpaaren, die 

das Gebiet regelmäßig zur Nahrungssuche nutzen, profitiert etwa ein Drittel des 

Landesbestands der Art direkt vom Schutzgebiet. Als nationaler Schwerpunktraum und 

Refugialraum für die Lokalpopulation weist das Gebiet somit eine besondere Bedeutung für 

den Schwarzmilan auf (+). 
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4.1.13. Milvus – Rotmilan  

 

 

  

Schutz- und Gefährdungsstatus  Bestände 

EU-Vogelschutz-Richtlinie ☒ Anhang I   Festgestellte Reviere 5c (Brutpaare) 

 ☐ Art. 4 (2)   5c (Revierpaare) 

Rote Liste Luxemburg (2019) 3  Bestandsschätzung 4–6c (Brutpaare), 

Erhaltungszustand in Luxemburg U1   4–6c (Revierpaare) 

Status im VSG ☒ Brutvogel  Größe der Lebensstätte 5.739 ha 

 ☒ Rastvogel  Revierdichte hoch 

   Bestand Luxemburg (RL 2019) 63–66c 

   Bestandsschätzung SDF 2015 2–4c 
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Der Rotmilan benötigt als Lebensraum offene Landschaftsformen, die mit kleineren und 

größeren Gehölzen durchsetzt sind. Er brütet in Gehölzgruppen oder an Waldrändern, die 

gute Anflugbedingungen aufweisen. Zur Jagd benötigt er offenes Kulturland, Grasland und 

Viehweiden. Der Rotmilan ist Nahrungsgeneralist und erbeutet ebenso kleine Säugetiere, 

Vögel, Großinsekten und andere Wirbellose. Insbesondere fliegen Rotmilane gezielt 

Grünland während oder kurz nach der Mahd an, um dort freigelegte Beute und Aas zu 

erbeuten. 

 

Der Rotmilan besiedelt das Schutzgebiet mit etwa fünf Brutpaaren. Schwerpunktbereiche 

finden sich im Südosten und Nordwesten. Als Nahrungshabitat werden sämtliche 

Offenlandbereiche im Schutzgebiet durch den Rotmilan genutzt (Nachweispunkte innerhalb 

des 1 km x 1 km-Rastergitters werden zum Schutz der Brutstätten nicht dargestellt). Neben 

den lokalen Brutpaaren (4–6c) nutzen auch weitere im Umland brütende Revierpaare (4–6c) 

die Offenlandflächen regelmäßig zur Nahrungssuche. Nicht besiedelte Waldbereiche dienen 

als Ausweichhabitate, falls der alte Horststandort nicht genutzt werden kann (z.B. Störungen 

am Horst, etc.).  

Insgesamt weist das Schutzgebiet mit seinem Landschaftsmosaik eine sehr gute 

Habitateignung für den Rotmilan auf und erfüllt eine wichtige Funktion als Verbund von 

Nahrungsflächen für einen bedeutenden Teil des nationalen Bestands der Art. Mit den im 

näheren Umfeld brütenden Revierpaaren, die das Gebiet regelmäßig zur Nahrungssuche 

nutzen, profitiert etwa ein Sechstel des Landesbestands der Art direkt vom Schutzgebiet. Als 

nationaler Schwerpunktraum weist das Gebiet somit eine besondere Bedeutung für den 

Rotmilan auf (+). 
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4.1.14. Pernis apivorus – Wespenbussard  

  

  

Schutz- und Gefährdungsstatus  Bestände 

EU-Vogelschutz-Richtlinie ☒ Anhang I   Auftretenshäufigkeit unregelmäßig 

 ☐ Art. 4 (2)  Festgestellte Rastzahlen 0–1i 

Rote Liste Luxemburg (2019) –  Bestandsschätzung X 

Erhaltungszustand in Luxemburg FV  Größe der Lebensstätte o.A. 

Status im VSG ☐ Brutvogel  Bestand Luxemburg (EEA 2019) 100–180c  

 ☒ Rastvogel  Bestandsschätzung SDF 2015 1–3i (Brut) 
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Der Wespenbussard ist zur Nahrungssuche auf offene und halboffene, extensiv 

bewirtschaftete Landbereiche angewiesen, in denen er am Boden nach Wespennestern und 

anderen Beutetieren suchen kann. Der Wespenbussard brütet in Wäldern, gerne mit 

Lichtungen oder abwechslungsreich strukturierten Randbereichen. 

 

Im Betrachtungszeitraum konnten lediglich zwei Nachweise des Wespenbussards im 

Schutzgebiet erbracht werden (Nahrungsflüge bzw. Rastverhalten). Aufgrund der sehr 

geringen Nachweisrate kann für den Betrachtungszeitraum keine Brut angenommen 

werden, insgesamt weist das Schutzgebiet nur eine sekundäre Bedeutung für die Art auf – 

auch als Rastbiotop. 
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4.1.15. Picus canus – Grauspecht  

 

  

Schutz- und Gefährdungsstatus  Bestände 

EU-Vogelschutz-Richtlinie ☒ Anhang I   Festgestellte Reviere 3c 

 ☐ Art. 4 (2)  Bestandsschätzung 3–5c 

Rote Liste Luxemburg (2019) V  Größe der Lebensstätte 668 ha 

Erhaltungszustand in Luxemburg U1  Revierdichte mittel 

Status im VSG ☒ Brutvogel  Bestand Luxemburg (RL 2019) 30–40c 

 ☒ Rastvogel  Bestandsschätzung SDF 2015 1–3c 
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Der Grauspecht ist ein Bewohner alter Laubwälder mit hohem Anteil von Alt- und Totholz. In 

Luxemburg werden auch Hartholz-Auwälder bei entsprechender Eignung besiedelt. Der 

Bestand des Grauspechts ist überregional kurzfristig rückläufig, Luxemburg liegt an der 

nordwestlichen Arealgrenze der Art.  

 

Der Grauspecht besiedelt die größeren, alten Waldbereiche im Osten des Schutzgebiets. Der 

Waldbereich Ënneschte Bësch beherbergt ein Revier und der Waldbereich Bétebuergerbësch 

zwei weitere Reviere. Diese drei Reviere repräsentieren ca. 8,6% des Landesbestands, so 

dass eine erhöhte Bedeutung des Schutzgebiets für die Art in Luxemburg vorliegt. 
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4.2. Arten nach Artikel 4.2 der EU-Vogelschutzrichtlinie 

4.2.1. Acrocephalus schoenobaenus – Schilfrohrsänger  

  

  

Schutz- und Gefährdungsstatus  Bestände 

EU-Vogelschutz-Richtlinie ☐ Anhang I   Festgestellte Reviere 0c 

 ☒ Art. 4 (2)  Bestandsschätzung 0–1c 

Rote Liste Luxemburg (2019) 1  Größe der Lebensstätte o.A. 

Erhaltungszustand in Luxemburg U2  Revierdichte niedrig 

Status im VSG  ?  Brutvogel  Bestand Luxemburg (RL 2019) 1–5c 

 ☒ Rastvogel  Bestandsschätzung SDF 2015 o.A. 
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Der Schilfrohrsänger ist Brutvogel der Feuchtgebiete vom Mittelmeerraum bis in die boreale 

Zone. Sein Nest baut der Schilfrohrsänger bevorzugt am Übergangsbereich von hoher zu 

niedriger Feuchtvegetation, z.B. am Schilfrand oder in Hochstauden im Feuchtland. Als 

Langstreckenzieher durchquert der Schilfrohrsänger im Frühjahr und Herbst Luxemburg in 

großer Zahl. Im Gegensatz dazu wurden aber erst seit 2007 wieder Bruten in Luxemburg 

dokumentiert, durch gezielten Schutz seiner Lebensräume (LORGÉ & MELCHIOR 2016). 

 

Der Schilfrohrsänger wurde im Betrachtungszeitraum einmalig singend Anfang Juni 2017 im 

Boufferdanger Muer festgestellt. Eine Brut konnte zwar nicht bestätigt werden, ist jedoch 

auch nicht völlig auszuschließen, weshalb die Bestandsgröße auf 0–1 Brutpaare geschätzt 

wird. Hier sind intensivere Kartierungen der Art im Nachweisbereich notwendig. Das 

Schutzgebiet weist aber prinzipiell kleinflächige Bereiche mit Habitateignung zumindest zur 

Zugrast auf. 

 

Population Habitatqualität Isolation Global 

Brutstatus unklar 

Regelmäßige Rast 

Geringe Rastzahlen 

Zustand der Lebensstätte:  

Nur kleinflächig geeignet  

Fragmentierte 

Population 
Keine Beeinträchtigungen 

B C B B 

  



 

Ornithologisches Gutachten zum Vogelschutzgebiet  
„Région du Lias moyen“ 

 
55 

 
4.2.2. Acrocephalus scirpaceus – Teichrohrsänger  

 

  

Schutz- und Gefährdungsstatus  Bestände 

EU-Vogelschutz-Richtlinie ☐ Anhang I   Festgestellte Reviere 5c 

 ☒ Art. 4 (2)  Bestandsschätzung 5–7c 

Rote Liste Luxemburg (2019) V  Größe der Lebensstätte 7 ha 

Erhaltungszustand in Luxemburg U1  Revierdichte mittel 

Status im VSG ☒ Brutvogel  Bestand Luxemburg (RL 2019) 200–250c 

 ☒ Rastvogel  Bestandsschätzung SDF 2015 3–6c 
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Der Teichrohrsänger baut sein Nest in dichten Schilfgebieten in Gewässernähe und ernährt 

sich vorwiegend von kleinen Fluginsekten. Für den Nestbau ist der Teichrohrsänger auf das 

Vorhandensein von genügend großen, wasserständigen Altschilfzonen angewiesen. 

Der Teichrohrsänger besiedelt mehrere Schilfstrukturen im Schutzgebiet mit insgesamt fünf 

Brutpaaren. Zwei Brutpaare besiedeln das Boufferdanger Muer, je ein Brutpaar das 

Schilfgebiet Brill am Sékelserbaach, die Schilfgürtel entlang des Houlbaachs / Nemmeswiss, 

sowie die Gewässerrandbereiche der Pétrusse bei Helfent.  

Der Teichrohrsänger besiedelt seine Lebensstätte mit ca. 7,1 Brutpaaren / 10 ha, was für die 

Art einer durchschnittlichen bis hohen Siedlungsdichte entspricht. Die Habitatstrukturen 

innerhalb der Lebensstätte sind als gut zu bewerten trotz der geringen räumlichen 

Ausdehnung. 
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4.2.3. Alauda arvensis – Feldlerche  

 

  

Schutz- und Gefährdungsstatus  Bestände 

EU-Vogelschutz-Richtlinie ☐ Anhang I   Festgestellte Reviere 172c 

 ☒ Art. 4 (2)  Bestandsschätzung 170–200c 

Rote Liste Luxemburg (2019) 3  Größe der Lebensstätte 2.474 ha 

Erhaltungszustand in Luxemburg U2  Revierdichte mittel 

Status im VSG ☒ Brutvogel  Bestand Luxemburg (RL 2019) 4.200–5.600c 

 ☒ Rastvogel  Bestandsschätzung SDF 2015 X 
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Die Feldlerche ist eine typische Vogelart der offenen Landschaft und bewohnt baum- und 

strauchlose Acker und Wiesenbereiche, wo sie am Boden nach Nahrung sucht. Auch die 

Nester werden in Bodenmulden angelegt.  

 

Die Feldlerche ist nahezu flächendeckend in den Offenlandstrukturen des Schutzgebiets 

verbreitet. Zur Brut werden Ackerstrukturen bevorzugt, aber auch Grünland wird besiedelt. 

Innerhalb der gesamten Lebensstätte wird mit durchschnittlich 0,7 Brutpaaren / 10 ha eine 

mittlere Brutpaardichte erreicht. BAUER & BERTHOLD (1996) geben durchschnittliche 

Häufigkeiten von 1,1–3,0 BP / 10 ha in mitteleuropäischen Agrarlandschaften an. Aufgrund 

der Habitatstrukturen ist aber anzunehmen, dass der tatsächliche Bestand der Feldlerche 

noch höher ist, als die Nachweissituation dies stellenweise abbildet.  
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4.2.4. Anthus pratensis – Wiesenpieper  

 

  

Schutz- und Gefährdungsstatus  Bestände 

EU-Vogelschutz-Richtlinie ☐ Anhang I   Festgestellte Reviere 2c 

 ☒ Art. 4 (2)  Bestandsschätzung 2–3c 

Rote Liste Luxemburg (2019) 1  Größe der Lebensstätte 106 ha 

Erhaltungszustand in Luxemburg U2  Revierdichte niedrig 

Status im VSG ☒ Brutvogel  Bestand Luxemburg (RL 2019) 10–20c 

 ☒ Rastvogel  Bestandsschätzung SDF 2015 X 
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Der Wiesenpieper besiedelt bevorzugt ausgedehnte, strukturreiche Feuchtwiesen wie 

extensive Viehweiden oder Mähwiesen und ist vor allem in Nordeuropa ein häufiger und 

weit verbreiteter Brutvogel. In Mitteleuropa wurden zuletzt massive Bestandseinbrüche 

festgestellt, in einigen Gebieten in Luxemburg sogar -94% seit 1996 (BASTIAN M., 2015).  

 

Im Schutzgebiet ist der Wiesenpieper ein spärlich vorkommender Brutvogel mit zwei 

Revieren im nördlichen und östlichen Grünlandbereichen. Die Siedlungsdichte in der 

abgegrenzten Lebensstätte beträgt 0,19 Brutpaare / 10 ha, was vergleichsweise gering ist 

(vgl. 2,0–3,0 Brutpaare / 10 ha, GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER 1985). Es existieren aber noch 

weitere potenziell für die Art geeignete Habitate, die im Betrachtungszeitraum aber nicht 

besiedelt wurden. Aufgrund der landesweiten Bestandsentwicklung ist das Schutzgebiet 

dennoch von zentraler Bedeutung als Refugialraum für den Erhalt der verbliebenen 

Brutvorkommen. Diesbezüglich sollte auch das Gebietsmanagement abgestimmt werden 

(u.a. Mahdzeiten). 
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4.2.5. Coturnix coturnix – Wachtel  

 

  

Schutz- und Gefährdungsstatus  Bestände 

EU-Vogelschutz-Richtlinie ☐ Anhang I   Festgestellte Reviere 4c 

 ☒ Art. 4 (2)  Bestandsschätzung 4–6c 

Rote Liste Luxemburg (2019) 1  Größe der Lebensstätte 73 ha 

Erhaltungszustand in Luxemburg U2  Revierdichte mittel 

Status im VSG ☒ Brutvogel  Bestand Luxemburg (RL 2019) 50–100c 

 ☒ Rastvogel  Bestandsschätzung SDF 2015 3–5c 
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Die Wachtel ist der kleinste Hühnervogel Europas, der in offenen Landschaften (Grünland 

und Ackerflächen) mit dichter bodennaher Vegetation brütet und Nahrung sucht. Neben 

pflanzlicher Nahrung werden vor allem auch Insekten und Kleintiere verzehrt. Aufgrund ihrer 

heimlichen Lebensweise sind Wachteln bis auf die zur Nacht und Dämmerung geäußerten, 

charakteristischen Balzrufe („Wachtelschlag“) nur wenig auffällig. Die luxemburgische 

Bestandsentwicklung der letzten 25 Jahre zeigt einen starken landesweiten 

Bestandsrückgang, der konsistent mit dem überregionalen Populationstrend ist. 

 

Die Wachtel besiedelt die ackerbaulich genutzten Strukturen im Süden des Schutzgebiets mit 

einer vergleichsweise guten Dichte. Aufgrund der aktuellen Bestandsentwicklung wird 

empfohlen, dem Schutz der verbliebenden Verbreitungsgebiete einen hohen Stellenwert 

zukommen zu lassen. Mit 5,3% des Landesbestands beherbergt das Schutzgebiet einen 

signifikanten Anteil der Landespopulation und dient der Art als Refugialraum. Als 

Schutzkonzept ist eine strukturreiche, extensive und pestizidfreie Ackerbewirtschaftung mit 

späten Erntezeitpunkten empfehlenswert. Auch Randstrukturen und Brachflächen spielen 

für die Art eine wichtige Rolle. 
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4.2.6. Gallinago gallinago – Bekassine  

  

  

Schutz- und Gefährdungsstatus  Bestände 

EU-Vogelschutz-Richtlinie ☐ Anhang I   Auftretenshäufigkeit regelmäßig 

 ☒ Art. 4 (2)  Festgestellte Rastzahlen 1–22i 

Rote Liste Luxemburg (2019) 0  Bestandsschätzung X 

Erhaltungszustand in Luxemburg U2  Größe der Lebensstätte o.A. 

Status im VSG ☐ Brutvogel  Bestand Luxemburg (EEA 2019) 500–1.500i (Rast) 

 ☒ Rastvogel  Bestandsschätzung SDF 2015 X 
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Die Bekassine brütet bevorzugt in ausgedehnten Feuchtwiesen, Sumpfgebieten und Mooren. 

Bedingt durch großen Lebensraumverlust ist das Brutvorkommen der Art in Luxemburg 

erloschen. Der letzte Brutnachweis stammt aus dem Jahr 1975. Lediglich während der 

Zugzeiten wird die Bekassine als Nahrungsgast in Feuchtgebieten, meist in Gewässernähe 

festgestellt (LORGÉ & MELCHIOR, 2015). Auch bei der Rast ist die Bekassine auf dauerhaft oder 

zumindest zeitweise überschwemmte Standorte mit genügend großem Nahrungsangebot 

angewiesen. 

 

Die Bekassine ist ein regelmäßiger Rastvogel im Schutzgebiet. Die Maximalzahl rastender 

Individuen an einem Tag betrug 22 Exemplare (Januar 2014 – J. Weiss) im Bereich der 

Jëttewiss südlich Fingig. Die Art nutzt Feuchtgebiete und feuchtere Wiesenbereiche im 

Schutzgebiet zur Rast. 
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4.2.7. Jynx torquilla – Wendehals  

 

  

Schutz- und Gefährdungsstatus  Bestände 

EU-Vogelschutz-Richtlinie ☐ Anhang I   Festgestellte Reviere 3c 

 ☒ Art. 4 (2)  Bestandsschätzung 2–4c 

Rote Liste Luxemburg (2019) 3  Größe der Lebensstätte 305 ha 

Erhaltungszustand in Luxemburg U1  Revierdichte mittel 

Status im VSG ☒ Brutvogel  Bestand Luxemburg (RL 2019) 50–100c 

 ☐ Rastvogel  Bestandsschätzung SDF 2015 1–2c 
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Der Wendehals ist ein Brutvogel der halboffenen, strukturierten Landschaft. Er besiedelt 

überwiegend Streuobstwiesen, Parks oder Gärten, aber auch Weinbaugebiete, lockere 

Wälder, sowie Auwälder. Der Wendehals ernährt sich fast ausschließlich von Ameisen. Zur 

Nahrungssuche ist er daher auf offene oder kurzrasige Bodenbereiche angewiesen. Zur Brut 

nutzt der Wendehals natürliche Höhlen oder Spechthöhlen in Gehölzen. Diese müssen 

folglich fortgeschrittene Altersstadien erreicht haben. 

 

Der Wendehals besiedelt Gehölzstrukturen im Schutzgebiet. Insgesamt wurden drei 

Revierpaare festgestellt. Die Verbreitung der Art konzentriert sich auf den südlichen 

Schutzgebietsteil, obwohl im Norden ähnliche Habitatstrukturen zur Verfügung stehen. 

Aufgrund der Konzentration des Vorkommens des Wendehalses in Luxemburg auf niedrige 

Höhenlagen liegt das Schutzgebiet am Rande der nationalen Verbreitung. Bei 

Ausbreitungstendenz (z.B. im Zuge des Klimawandels) stellen diese weiteren Habitatbereiche 

mögliche Zonen einer weiteren Besiedelung dar und sollten daher in ihrem Zustand 

unbedingt erhalten werden. 
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4.2.8. Lanius excubitor – Raubwürger  

  

  

Schutz- und Gefährdungsstatus  Bestände 

EU-Vogelschutz-Richtlinie ☐ Anhang I   Auftretenshäufigkeit regelmäßig 

 ☒ Art. 4 (2)  Festgestellte Rastzahlen 1–3i 

Rote Liste Luxemburg (2019) 1  Bestandsschätzung X 

Erhaltungszustand in Luxemburg U2  Größe der Lebensstätte o.A. 

Status im VSG ☐ Brutvogel  Bestand Luxemburg (RL 2019) 5–10c (Brut) 

 ☒ Rastvogel  Bestandsschätzung SDF 2015 X 
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Der Raubwürger ist ein Bewohner des strukturierten Offenlands mit Heckenreihen und 

extensiv bewirtschafteten Flächen, wo er bevorzugt von Sitzwarten aus Nahrung sucht. 

Neben Mäusen werden auch Singvögel und andere Wirbeltiere, sowie zur Jungenaufzucht 

auch verstärkt Großinsekten erbeutet. Die Raubwürgerbestände sind landesweit stark 

rückläufig. 

 

Der Raubwürger ist regelmäßiger Rastvogel und Überwinterer im Schutzgebiet mit wenigen 

Individuen. Während für den Zeitraum vor 2010 noch Brutzeitbeobachtungen vorlagen, 

konnten im Betrachtungszeitraum solche nicht erbracht werden. Als Brutvogel ist der 

Raubwürger daher aktuell nicht für das Schutzgebiet zu führen. Eine Wiederbesiedlung 

durch die Art zur Brutzeit ist in Zukunft auf Basis der Habitatstrukturen möglich – unter 

Betrachtung der landesweiten Bestandsentwicklung jedoch aktuell nicht absehbar. Das 

Schutzgebiet dient der Art jedoch weiterhin als Rast- und Überwinterungsraum. 
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4.2.9. Lymnocryptes minimus – Zwergschnepfe  

 

  

Schutz- und Gefährdungsstatus  Bestände 

EU-Vogelschutz-Richtlinie ☐ Anhang I   Auftretenshäufigkeit regelmäßig 

 ☒ Art. 4 (2)  Festgestellte Rastzahlen 0–1i 

Rote Liste Luxemburg (2019) –  Bestandsschätzung X 

Erhaltungszustand in Luxemburg XX  Größe der Lebensstätte o.A. 

Status im VSG ☐ Brutvogel  Bestand Luxemburg (EEA 2019) 10–20i (Winter) 

 ☒ Rastvogel  Bestandsschätzung SDF 2015 X 
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Die Zwergschnepfe ist Brutvogel in sumpfigen Landschaften und Mooren der 

nordosteuropäischen bis Sibirischen Taiga. Während ihrer Wanderungen und zur 

Überwinterung sucht die Zwergschnepfe auch Flussniederungen, Feuchtwiesen und 

Schilfgebiete in Luxemburg auf. Da aufgrund der heimlichen Lebensweise in dichter 

bodennaher Vegetation und der geringen Fluchtdistanz (bis unter 1m) ein Nachweis der Art 

nur durch intensive Suche möglich ist, sind Bestände in der Regel unterschätzt. 

 

Die Zwergschnepfe ist ein regelmäßiger, punktuell vorkommender Rastvogel im 

Schutzgebiet. Vermehrt konnte sie südlich Fingig festgestellt werden. Die geeigneten 

Habitatstrukturen für Rast und Überwinterung konzentrieren sich auf Feuchtwiesen und 

Uferbereiche von Gewässern. Auf eine Bestandsangabe wird aufgrund der 

Nachweisproblematik für die Art verzichtet. 
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4.2.10. Motacilla flava – Wiesenschafstelze  

 

  

Schutz- und Gefährdungsstatus  Bestände 

EU-Vogelschutz-Richtlinie ☐ Anhang I   Festgestellte Reviere 32c 

 ☒ Art. 4 (2)  Bestandsschätzung 30–40c 

Rote Liste Luxemburg (2019) 2  Größe der Lebensstätte 1.040 ha 

Erhaltungszustand in Luxemburg U2  Revierdichte hoch 

Status im VSG ☒ Brutvogel  Bestand Luxemburg (RL 2019) 100–150c 

 ☒ Rastvogel  Bestandsschätzung SDF 2015 X 
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Die Wiesenschafstelze besiedelte ursprünglich Feuchtwiesen oder Sumpfgebiete sowie 

Brachflächen. In den letzten Jahren werden verstärkt auch Bruten in intensiven Ackerflächen 

(Raps, Getreide) und deren Randstrukturen beobachtet. Nachbrutzeitlich sind Schafstelzen 

oft als Schlafplatzgemeinschaften in Schilfgebieten vorzufinden. 

 

Die Wiesenschafstelze besiedelt überwiegend den zentralen und südlichen Teil des 

Schutzgebiets. Besonders hohe Brutpaardichten werden im Raum Mondercange erreicht. 

Die dortigen Habitatstrukturen sind in einem weitgehend guten bis sehr guten Zustand. Das 

Schutzgebiet beherbergt ca. ein Viertel des landesweiten Bestands der Wiesenschafstelze 

und trägt damit eine besondere Bedeutung als Refugialraum und nationales 

Schwerpunktvorkommen der Art. Auch zur Rast existieren weitläufige, geeignete 

Habitatbereiche. 
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4.2.11. Phoenicurus phoenicurus – Gartenrotschwanz  

 

  

Schutz- und Gefährdungsstatus  Bestände 

EU-Vogelschutz-Richtlinie ☐ Anhang I   Festgestellte Reviere 33c 

 ☒ Art. 4 (2)  Bestandsschätzung 30–40c 

Rote Liste Luxemburg (2019) V  Größe der Lebensstätte 3.062 ha 

Erhaltungszustand in Luxemburg U1  Revierdichte mittel 

Status im VSG ☒ Brutvogel  Bestand Luxemburg (RL 2019) 500–600c 

 ☐ Rastvogel  Bestandsschätzung SDF 2015 X 
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Der Gartenrotschwanz bewohnt in Luxemburg lichte Laubwälder, Parks, Obstgärten und ist 

auch im ländlichen Siedlungsraum zu finden. Er brütet in Baum- und Mauerlöchern und 

nimmt auch Nistkästen an (LORGÉ & MELCHIOR, 2015). Zur Nahrungssuche ist er oft am Boden 

unterwegs, er bevorzugt daher Nahrungsflächen mit schütterer oder kurzrasiger Vegetation, 

wie z.B. Gärten, Parks, Weideflächen. 

 

Der Gartenrotschwanz ist nahezu flächendeckend in den gesamten strukturierten 

Offenlandteilen und Waldrandzonen verbreitet. Mit 33 Revieren beherbergt das 

Schutzgebiet einen signifikanten Anteil der Landespopulation. Konzentrationsbereiche mit 

hoher Revierdichte befinden sich vor allem im Nordosten des Gebiets sowie um Hivange. 
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4.2.12. Phylloscopus sibilatrix – Waldlaubsänger  

 

  

Schutz- und Gefährdungsstatus  Bestände 

EU-Vogelschutz-Richtlinie ☐ Anhang I   Festgestellte Reviere 8c 

 ☒ Art. 4 (2)  Bestandsschätzung 8–15c 

Rote Liste Luxemburg (2019) V  Größe der Lebensstätte 967 ha 

Erhaltungszustand in Luxemburg U1  Revierdichte niedrig 

Status im VSG ☒ Brutvogel  Bestand Luxemburg (RL 2019) 1.000–1.500c 

 ☐ Rastvogel  Bestandsschätzung SDF 2015 X 
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Der Waldlaubsänger besiedelt ausgedehnte, alte Laub- und Mischwälder, die z.T. lichtdurch-

flutet sind, z.T. mit geschlossenem Kronendach, jedoch immer mit schwach ausgeprägter 

Strauch- und Krautschicht und mit einzelnen Singwarten im mittleren Stammbereich. 

 

Der Waldlaubsänger besiedelt Wälder im gesamten Schutzgebiet. Im Betrachtungszeitraum 

konnten acht Reviere der Art festgestellt werden, was einer vergleichsweise geringen 

Siedlungsdichte entspricht. Mit nur 0,6% Anteil am Landesbestand weist das Schutzgebiet 

nur geringe Bestände auf. 
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4.2.13. Rallus aquaticus – Wasserralle  

 

  

Schutz- und Gefährdungsstatus  Bestände 

EU-Vogelschutz-Richtlinie ☐ Anhang I   Festgestellte Reviere 3c 

 ☒ Art. 4 (2)  Bestandsschätzung 3–5c 

Rote Liste Luxemburg (2019) V  Größe der Lebensstätte 4 ha 

Erhaltungszustand in Luxemburg U1  Revierdichte hoch 

Status im VSG ☒ Brutvogel  Bestand Luxemburg (RL 2019) 17–22c 

 ☐ Rastvogel  Bestandsschätzung SDF 2015 1–2c 
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Die Wasserralle ist ein Brutvogel der schilfbestandenen Gewässerufer an stehenden und 

fließenden Gewässern. Ihr Nest baut die Wasserralle in der dichten Vegetation, auch zur 

Nahrungssuche wird das unmittelbare Gewässerumfeld nur selten verlassen. 

 

Die Wasserralle besiedelt im Schutzgebiet Schilfstrukturen. Insgesamt wurden drei Reviere 

der Art festgestellt (zwei Reviere im Bereich Boufferdanger Muer / Michelbierg und ein 

Revier im Bereich Brill am Sékelserbaach). Die Größe der Lebensstätte beträgt 4 ha, was 

einer vergleichsweise hohen Siedlungsdichte von 0,75 Revieren / ha innerhalb der 

Lebensstätte entspricht. Drei Revierpaare stellen bereits einen Anteil von ca. 15% am 

nationalen Bestand, weshalb dem Schutzgebiet trotz der vergleichsweise geringen 

Flächengröße der Lebensstätte eine erhöhte Bedeutung für den Schutz der Art in Luxemburg 

zukommt. 
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4.2.14. Saxicola rubetra – Braunkehlchen  

  

  

Schutz- und Gefährdungsstatus  Bestände 

EU-Vogelschutz-Richtlinie ☐ Anhang I   Auftretenshäufigkeit regelmäßig 

 ☒ Art. 4 (2)  Festgestellte Rastzahlen 1–7i 

Rote Liste Luxemburg (2019) 0  Bestandsschätzung X 

Erhaltungszustand in Luxemburg U2  Größe der Lebensstätte o.A. 

Status im VSG ☐ Brutvogel  Bestand Luxemburg (RL 2019) 0c (Brut) 

 ☒ Rastvogel  Bestandsschätzung SDF 2015 o.A. 
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Das Braunkehlchen ist ein Bewohner offener Landschaften mit niedriger Vegetation, 

insbesondere Feuchtwiesen und Weiden. In Luxemburg gab es bis Anfang der 2000er Jahre 

regelmäßige Brutvorkommen der Art, der Bestand ist aber seit 2002 erloschen (BASTIAN M., 

2015, LORGÉ & MELCHIOR 2015). Ursächlich sind wohl Lebensraumverlust aufgrund 

intensiverer Grünlandnutzung, sowie ein global negativer Bestandstrend der Art. 

 

Das Braunkehlchen ist regelmäßiger Rastvogel mit geringer Individuenzahl im Schutzgebiet. 

Rastnachweise liegen nahezu flächendeckend über das gesamte Schutzgebiet vor, mit 

Ausnahme der Wälder. 
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4.2.15. Scolopax rusticola – Waldschnepfe  

  

  

Schutz- und Gefährdungsstatus  Bestände 

EU-Vogelschutz-Richtlinie ☐ Anhang I   Auftretenshäufigkeit regelmäßig 

 ☒ Art. 4 (2)  Festgestellte Rastzahlen 0–1i 

Rote Liste Luxemburg (2019) DD  Bestandsschätzung X (Rast), 0–? (Brut) 

Erhaltungszustand in Luxemburg XX  Größe der Lebensstätte o.A. 

Status im VSG  ?  Brutvogel  Bestand Luxemburg (RL 2019) ? 

 ☒ Rastvogel  Bestandsschätzung SDF 2015 o.A. 
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Die Waldschnepfe ist ein Brutvogel ausgedehnter, geschlossener und strukturreicher 

Waldgebiete, gerne in feuchtem Umfeld. Zur Brut und Nahrungssuche werden 

deckungsreiche Waldbereiche aufgesucht, ihre Lebensweise ist dabei sehr heimlich. Eine 

systematische Erfassung ist nur während der kurzen Balzflüge der Männchen zur 

Dämmerung („Schnepfenstrich“) möglich. Die Datenlage zum Bestand der Waldschnepfe in 

Luxemburg ist ungenügend. Überregional ist ein negativer Bestandstrend zu vermerken, es 

ist anzunehmen, dass auch die luxemburgische Population rückläufig ist. 

 

Die Waldschnepfe wurde regelmäßig im Schutzgebiet beobachtet, Brutzeitnachweise 

konnten jedoch keine erbracht werden. Die Habitatstrukturen der Wälder sind für Bruten 

geeignet, es sollten daher Detailkartierungen für die Art durchgeführt werden, um genauere 

Aussagen zu Brutstatus und Bestand treffen zu können. 
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4.2.16. Vanellus vanellus – Kiebitz  

 

  

Schutz- und Gefährdungsstatus  Bestände 

EU-Vogelschutz-Richtlinie ☐ Anhang I   Festgestellte Reviere 0–? 

 ☒ Art. 4 (2)  Bestandsschätzung 0–? (Brut) 

Rote Liste Luxemburg (2019) 1   1–250i (Rast) 

Erhaltungszustand in Luxemburg U2  Größe der Lebensstätte 24 ha 

Status im VSG  ?  Brutvogel  Revierdichte ? 

 ☒ Rastvogel  Bestand Luxemburg (RL 2019) 3–10c (Brut) 

   Bestandsschätzung SDF 2015 5–10c (Brut),  

300–500i (Rast) 
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Der Kiebitz ist ein Brutvogel der offenen, flachen Landschaft mit spärlicher Vegetation. 

Bevorzugt werden kurzrasige Feuchtwiesen, aber auch die intensive Agrarlandschaft wird bei 

geeignetem Nahrungs- und Brutplatzangebot besiedelt. Die Bestände der Art sind aber stark 

rückläufig, viele Brutgebiete wurden seit den 1990er Jahren aufgegeben. 

 

Der Kiebitz brütete vor 2010 noch im Schutzgebiet und wird daher im Standarddatenbogen 

als Brutvogel aufgeführt (MDDI, 2015). Im Jahr 2013 wurden mehrere Individuen mit Balz- 

und Brutverhalten im Bereich Laangendréisch südöstlich Limpach festgestellt (01.04.2013, 

28.04.2013), ein konkreter Brutnachweis konnte aber nicht erbracht werden. Ab 2014 liegen 

keine Hinweise auf ein Brutvorkommen mehr vor, so dass zum jetzigen Zeitpunkt von einer 

Aufgabe dieses ehemaligen Vorkommens auszugehen ist. 

Der Kiebitz ist aber weiterhin regelmäßiger Rastvogel im Schutzgebiet und tritt mit großen 

Truppstärken von bis zu 250 Individuen auf. Die Datenlage im Betrachtungszeitraum zeigt 

aber, dass die Rastzahlen des Kiebitzes im Schutzgebiet seit 2013 rückläufig sind. 

Ob der stark abnehmende überregionale Populationstrend oder eine Verschlechterung der 

Habitatbedingungen ursächlich für die Entwicklung in Brut- und Rastbestand sind, konnte im 

Rahmen dieser Studie nicht abschließend geklärt werden. Es gilt, das Gebietsmanagement 

der Feuchtwiesen im Vogelschutzgebiet zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen, um 

insbesondere zur Zugzeit geeignete Rastbedingungen zu fördern. 
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4.3. Sonstige bemerkenswerte oder gebietstypische Vogelarten 

4.3.1. Accipiter gentilis – Habicht  

 

  

Schutz- und Gefährdungsstatus  Bestände 

EU-Vogelschutz-Richtlinie ☐ Anhang I   Festgestellte Reviere 1c 

 ☐ Art. 4 (2)  Bestandsschätzung 1–4c 

Rote Liste Luxemburg (2019) 3  Größe der Lebensstätte 180 ha 

Erhaltungszustand in Luxemburg U1  Revierdichte niedrig 

Status im VSG ☒ Brutvogel  Bestand Luxemburg (RL 2019) 50–60c 

 ☐ Rastvogel  Bestandsschätzung SDF 2015 2–4c 
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Der Habicht baut seinen Horst in größeren, geschlossenen Waldgebieten, zur Jagd werden 

aber auch umliegende Biotope aufgesucht. Sein Nahrungsspektrum besteht vor allem aus 

Vögeln und kleineren Säugetiere, die von einem Ansitz (Bäume, Gebüsche) aus erspäht und 

im Verfolgungsflug erbeutet werden. Aufgrund dieses Beutespektrums werden Habitate mit 

einer hohen Dichte an Brut- und Rastvögeln bevorzugt, somit kann ein Vorkommen des 

Habichts als Indikator für einen hohen Bestand an Vögeln herangezogen werden. 

 

Der Habicht wurde im Betrachtungsraum mit einem Brutrevier östlich Reckange/Mess 

festgestellt. Auch die weiteren Wälder des Schutzgebietes eignen sich als Brutstandorte der 

Art, so dass eine deutlich höhere obere Bestandsgrenze gerechtfertigt erscheint. 
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4.3.2. Anthus trivialis – Baumpieper  

 

  

Schutz- und Gefährdungsstatus  Bestände 

EU-Vogelschutz-Richtlinie ☐ Anhang I   Festgestellte Reviere 4c 

 ☐ Art. 4 (2)  Bestandsschätzung 4–8c 

Rote Liste Luxemburg (2019) V  Größe der Lebensstätte 1.303 ha 

Erhaltungszustand in Luxemburg U1  Revierdichte niedrig 

Status im VSG ☒ Brutvogel  Bestand Luxemburg (RL 2019) 2.500–4.500c 

 ☒ Rastvogel  Bestandsschätzung SDF 2015 X 



 

Ornithologisches Gutachten zum Vogelschutzgebiet  
„Région du Lias moyen“ 

 
88 

 
Der Baumpieper ist ein Brutvogel der halboffenen Landschaft, der meist an Waldrändern, 

Lichtungen und im reich strukturierten Offenland brütet. Er fällt vor allem durch seinen 

Gesang und seine charakteristischen Singflüge auf, die von Warten (Bäume, Sträucher) 

vorgetragen bzw. ausgeführt werden. Als Bodenbrüter baut der Baumpieper sein Nest in 

dichter bodennaher Vegetation (Grasbüschel, Sträucher), sein Nahrungsspektrum besteht 

fast ausschließlich aus Insekten und deren Larven. Als Indikatorart für halboffene 

Landschaften mit ausreichendem Nahrungsangebot an Insekten teilt sich der Baumpieper 

zumeist seinen Lebensraum mit weiteren Charakterarten des strukturreichen Offenlands, 

wie z.B. Neuntöter, Wendehals, u.a. 

 

Im Betrachtungszeitraum konnten vier Reviere des Baumpiepers im Schutzgebiet festgestellt 

werden. Die Nachweise konzentrieren sich auf den Südosten des Schutzgebiets, wo die Art 

Waldränder und strukturiertes Offenland nutzt. Die vorhandenen Habitatstrukturen im 

Schutzgebiet würden weitere Reviere vermuten lassen, es befinden sich im gesamten Gebiet 

mehrere Teilbereiche mit theoretischer Eignung für die Art. Aufgrund des sehr geringen 

Anteils am Landesbestand ist die Art im Schutzgebiet aber von untergeordneter Bedeutung. 
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4.3.3. Athene noctua – Steinkauz  

 

  

Schutz- und Gefährdungsstatus  Bestände 

EU-Vogelschutz-Richtlinie ☐ Anhang I   Festgestellte Reviere 3c 

 ☐ Art. 4 (2)  Bestandsschätzung 2–4c 

Rote Liste Luxemburg (2019) V  Größe der Lebensstätte 776 ha 

Erhaltungszustand in Luxemburg U2  Revierdichte mittel 

Status im VSG ☒ Brutvogel  Bestand Luxemburg (RL 2019) 12–15c 

 ☒ Rastvogel  Bestandsschätzung SDF 2015 7–10c 
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Der Steinkauz ist ein Bewohner des strukturreichen Offenlandes mit Feldgehölzen und kurzer 

Vegetation. Er ist auf ein Angebot an Bruthöhlen und Nahrung (Kleinsäuger, Großinsekten, 

andere Wirbellose) angewiesen, die er von Sitzwarten oder direkt am Boden erbeutet. Zur 

Nahrungssuche sind lockere Vegetationsbereiche besonders wichtig, z.B. kurzrasige 

Mähwiesen oder Weiden, Streuobstwiesen, aber auch unbefestigte Feldwege. Als 

Indikatorart für extensiv bewirtschaftetes, strukturreiches Offenland ist der Steinkauz oft 

Begleitart weiterer wertgebender Arten, wie z.B. Raubwürger oder Neuntöter. 

Im Betrachtungszeitraum konnten drei Reviere des Steinkauzes im Vogelschutzgebiet 

festgestellt werden, die teils jährlich wechselnd besiedelt wurden. Zwei Reviere befinden 

sich nördlich von Reckange/Mess. Ein weiteres Revier wurde im Jahr 2017 bei Dahlem 

bestätigt. Als Lebensstätte besiedelt der Steinkauz die Streuobstwiesen und strukturreiche 

Offenlandbereiche mit Grünlandnutzung.  

Aufgrund des verhältnismäßig geringen Flächenanteils der Streuobstwiesen mit geeigneten 

Brutplätzen sind die Habitatbedingungen für den Steinkauz im überwiegenden Teil des 

Offenlands eher unterdurchschnittlich. Aufgrund der rezenten Bestandsabnahmen des 

Steinkauzes ist das Schutzgebiet dennoch von zentraler Bedeutung zum Erhalt der Art in 

Luxemburg und beherbergt einen signifikanten Anteil der Landespopulation. Dies sollte auch 

im Gebietsmanagement berücksichtigt werden durch Schaffung von weiteren 

Potenzialflächen (Anpflanzungen Streuobst, Gehölzreihen) und Pflege der bestehenden 

Strukturen mit Erhalt von Alt- und Totholz in Streuobstbeständen im Grünland, sowie eine 

Nutzungsextensivierung im Grünland mit der Schaffung schütterer Vegetationsbereiche, 

Randstreifen an Parzellengrenzen und dem Erhalt unbefestigter Wegen zur Verbesserung 

der Nahrungsbedingungen. An geeigneten Stellen mit passenden Habitatstrukturen und 

ausreichendem Nahrungsangebot könnte die Population unter Umständen durch das 

gezielte Ausbringen von Nistmöglichkeiten weiter ausgebaut werden 
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4.3.4. Emberiza schoeniclus – Rohrammer  

 

  

Schutz- und Gefährdungsstatus  Bestände 

EU-Vogelschutz-Richtlinie ☐ Anhang I   Festgestellte Reviere 3c 

 ☐ Art. 4 (2)  Bestandsschätzung 3–5c 

Rote Liste Luxemburg (2019) V  Größe der Lebensstätte 4 ha 

Erhaltungszustand in Luxemburg U1  Revierdichte niedrig 

Status im VSG ☒ Brutvogel  Bestand Luxemburg (RL 2019) 400–600c 

 ☐ Rastvogel  Bestandsschätzung SDF 2015 X 
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Die Rohrammer ist ein typischer Brutvogel kleiner und großer Feuchtgebiete. Von großen 

Schilfbereichen mit Röhrichten über dichte Feuchtwiesen bis hin zu verkrauteten, 

wasserführenden Gräben werden verschiedene Lebensräume besiedelt. Als Indikatorart für 

dichte Feuchtvegetation zeigt die Rohrammer potenziell geeignete Feuchtgebiete an, die 

von einer Vielzahl von wertgebenden Arten zu Brut oder Rast genutzt werden können, z.B. 

mögliche Rastflächen der Bekassine. 

Die Rohrammer besiedelt drei kleinere Schilfhabitate mit einer Gesamtgröße von ca. 4 ha 

mit je mindestens einem Revierpaar. Mit lediglich 0,6% des Landesbestands ist die Art im 

Schutzgebiet aber von sekundärer Bedeutung, auch weil geeignete Habitate nur sehr 

kleinflächig vorhanden sind. 
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4.3.5. Ficedula hypoleuca – Trauerschnäpper  

 

  

Schutz- und Gefährdungsstatus  Bestände 

EU-Vogelschutz-Richtlinie ☐ Anhang I   Festgestellte Reviere 33c 

 ☐ Art. 4 (2)  Bestandsschätzung 30–40c 

Rote Liste Luxemburg (2019) –  Größe der Lebensstätte 1.755 ha 

Erhaltungszustand in Luxemburg U1  Revierdichte mittel 

Status im VSG ☒ Brutvogel  Bestand Luxemburg (EEA 2019) 1.000–1.500c 

 ☐ Rastvogel  Bestandsschätzung SDF 2015 20–50c 
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Der Trauerschnäpper ist eine Singvogelart der Laubwälder, die in altholzreichen 

Waldbereichen vorkommt. Als Höhlenbrüter ist der Trauerschnäpper auf ein großes Angebot 

an Brutmöglichkeiten angewiesen, sowie auf ein reiches Nahrungsangebot an Kleininsekten, 

die er meist im Flug von einer höher gelegenen Warte aus erbeutet. Ein Vorkommen des 

Trauerschnäppers deutet oft auf höhlenreiche Laubwälder und somit auch auf ein erhöhtes 

Auftreten von Spechten bzw. einen erhöhten Alt- und Totholzanteil. 

 

Der Trauerschnäpper besiedelt die Wälder des Schutzgebietes mit insgesamt 33 Revieren. 

Die Verbreitung innerhalb des Schutzgebiets ist fast flächendeckend, mit Ausnahme der 

Wälder im Südwesten. Die Habitatstrukturen, Beeinträchtigungen und Populationsstruktur 

der Art im Schutzgebiet werden als gut bewertet. 
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4.3.6. Linaria cannabina – Bluthänfling  

 

  

Schutz- und Gefährdungsstatus  Bestände 

EU-Vogelschutz-Richtlinie ☐ Anhang I   Festgestellte Reviere 91c 

 ☐ Art. 4 (2)  Bestandsschätzung 90–110c 

Rote Liste Luxemburg (2019) V  Größe der Lebensstätte 3.123 ha 

Erhaltungszustand in Luxemburg U1  Revierdichte hoch 

Status im VSG ☒ Brutvogel  Bestand Luxemburg (RL 2019) 5.000–8.000c 

 ☐ Rastvogel  Bestandsschätzung SDF 2015 X 
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Der Bluthänfling ist ein Bewohner der strukturreichen Offenlandschaft mit Feldgehölzen und 

Heckensäumen. Er ernährt sich hauptsächlich von Sämereien, weshalb er häufig in 

Brachlandschaften zu finden ist (LORGÉ & MELCHIOR, 2015). Zum Nestbau werden meist 

Randstrukturen wie Hecken und Feldgehölze aufgesucht. Als Indikatorart für strukturiertes 

Offenland und Brachen ist der Bluthänfling eine gute Indikatorart für die Lebensraumqualität 

und tritt in ähnlichen Habitaten wie der Neuntöter auf. 

 

Der Bluthänfling besiedelt das strukturierte Offenland im Schutzgebiet mit 91 Revieren. Er ist 

in fast allen Offenlandbereichen als Brutvogel verbreitet, mit lokal hohen Siedlungsdichten. 

Insbesondere nördlich Dippach liegt ein Konzentrationsbereich des Vorkommens. 

 

Population Habitatqualität Isolation Global 

2,9 % des 

Landesbestands 
Zustand der Lebensstätte: gut Nicht isoliert Keine Beeinträchtigungen 

B B C B 

  



 

Ornithologisches Gutachten zum Vogelschutzgebiet  
„Région du Lias moyen“ 

 
97 

 
4.3.7. Luscinia megarhynchos – Nachtigall  

 

  

Schutz- und Gefährdungsstatus  Bestände 

EU-Vogelschutz-Richtlinie ☐ Anhang I   Festgestellte Reviere 46c 

 ☐ Art. 4 (2)  Bestandsschätzung 40–60c 

Rote Liste Luxemburg (2019) –  Größe der Lebensstätte 1.532 ha 

Erhaltungszustand in Luxemburg U1  Revierdichte hoch 

Status im VSG ☒ Brutvogel  Bestand Luxemburg (RL 2019) 300–500c 

 ☐ Rastvogel  Bestandsschätzung SDF 2015 X 
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Die Nachtigall ist eine typische Vogelart feuchter Standorte. Bevorzugt werden verbuschte 

Uferbereiche, Hecken aber teils auch Laubwälder in Gewässernähe besiedelt. In Luxemburg 

ist die Verbreitung der Nachtigall sehr unterschiedlich, ein Schwerpunkt liegt auf den 

niederen Lagen im Gutland, während das Ösling fast unbesiedelt ist. 

 

Die Nachtigall besiedelt das gesamte Schutzgebiet mit teils hoher Dichte. Im 

Betrachtungszeitraum wurden 46 Reviere festgestellt, mit Verbreitungsschwerpunkten im 

Nordosten und Süden des Gebiets.  
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4.3.8. Motacilla cinerea – Gebirgsstelze  

 

  

Schutz- und Gefährdungsstatus  Bestände 

EU-Vogelschutz-Richtlinie ☐ Anhang I   Festgestellte Reviere 2c 

 ☐ Art. 4 (2)  Bestandsschätzung 2–5c 

Rote Liste Luxemburg (2019) –  Größe der Lebensstätte 47 ha 

Erhaltungszustand in Luxemburg FV  Revierdichte gering 

Status im VSG ☒ Brutvogel  Bestand Luxemburg (RL 2019) 300–400c 

 ☒ Rastvogel  Bestandsschätzung SDF 2015 X 
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Die Gebirgsstelze ist ein Brutvogel an Gewässern, die vor allem an schnell fließenden Bächen 

und Flussläufen mit beschattender Ufervegetation anzutreffen ist. Als Nistplätze dienen 

Nischen im Uferbereich, auch in Mauern oder Gebäuden. Die Gebirgsstelze ernährt sich 

vorwiegend von Insekten und Insektenlarven, die entweder von der Wasseroberfläche oder 

in Bereichen geringer Wassertiefe watend erbeutet werden. Als Indikatorart für 

Fließgewässer zeigt die Gebirgsstelze potenzielle Brut- und Rastgebiete für zahlreiche 

wertgebende Arten der Gewässer an. 

 

Im Schutzgebiet ist die Gebirgsstelze ein punktuell vorkommender Brutvogel mit geringen 

Beständen. Im Betrachtungszeitraum sind lediglich zwei Reviere der Gebirgsstelze bekannt, 

die vorhandenen Habitatstrukturen lassen wenige weitere Brutpaare vermuten. 
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4.3.9. Perdix perdix – Rebhuhn  

 

  

Schutz- und Gefährdungsstatus  Bestände 

EU-Vogelschutz-Richtlinie ☐ Anhang I   Festgestellte Reviere 1c 

 ☐ Art. 4 (2)  Bestandsschätzung 1–3c 

Rote Liste Luxemburg (2019) 1  Größe der Lebensstätte 235 ha 

Erhaltungszustand in Luxemburg U2  Revierdichte gering 

Status im VSG ☒ Brutvogel  Bestand Luxemburg (RL 2019) 30–50c 

 ☐ Rastvogel  Bestandsschätzung SDF 2015 5–8c 



 

Ornithologisches Gutachten zum Vogelschutzgebiet  
„Région du Lias moyen“ 

 
102 

 
Das Rebhuhn brütet in der strukturierten, offenen Landschaft. Als Standvogel ist das 

Rebhuhn auf ganzjährig geeignete Habitate mit ausreichendem Nahrungsangebot 

angewiesen. Bevorzugt werden Bereiche mit Brachen und strukturreicher, extensiver Acker- 

oder Grünlandbewirtschaftung, die zudem ausreichend Deckung (z.B. durch Randstreifen, 

Heckenreihen oder Gebüsche) aufweisen. Das Nahrungsspektrum umfasst zum Großteil 

pflanzliche Nahrung wie Samen und Pflanzenteile, aber auch Insekten und Kleintiere. Seit 

Mitte des 20. Jahrhunderts sind die Bestände des Rebhuhns in ganz Luxemburg stark 

rückläufig mit erneuten rezenten Einbrüchen um über 90% in den vergangenen 20 Jahren 

(KLEIN & KLEIN 2016). Die ehemals landesweit verbreitete Art konzentriert sich heute auf 

wenige verbliebene Reviere, die zum Erhalt der Art besonders schutzbedürftig sind. 

Das Rebhuhn besiedelte im Betrachtungszeitraum das Schutzgebiet nördlich 

Reckange/Mess. Ein Brutpaar wurde dort nachgewiesen, die Habitatstrukturen innerhalb 

dieser Lebensstätte sind aber als durchschnittlich (C) anzusehen und lassen bestenfalls eine 

geringe Revierdichte mit weiteren 1–2 Brutpaare vermuten. Der ehemals für das 

Schutzgebiet angegebene Bestand von 5–8 Brutpaaren konnte aber keinesfalls mehr erreicht 

werden. 

Aufgrund des nationalen und überregionalen Trends der Art mit großen Bestandseinbrüchen 

wird dennoch empfohlen, die Art als primäre Zielart des Schutzgebiets zu führen und 

Maßnahmen zur Sicherstellung und Aufwertung der Habitateignung innerhalb der 

festgestellten Lebensstätte zu ergreifen. Dazu zählen vor allem die Strukturanreicherung in 

der offenen Landschaft mit Brache- und Randstreifen und eine kleinflächig parzellierte 

Flächenbewirtschaftung mit ausreichend Randstrukturen wie Gebüschen und Heckenreihen. 

 

Population Habitatqualität Isolation Global 

2,5 % des 

Landesbestands 

Zustand der Lebensstätte: 

durchschnittlich 

Teils isoliert: 

fragmentiert 
Keine Beeinträchtigungen 

B C B B 
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4.3.10. Picus viridis – Grünspecht  

 

  

Schutz- und Gefährdungsstatus  Bestände 

EU-Vogelschutz-Richtlinie ☐ Anhang I   Festgestellte Reviere 55c 

 ☐ Art. 4 (2)  Bestandsschätzung 50–60c 

Rote Liste Luxemburg (2019) –  Größe der Lebensstätte 5.379 ha 

Erhaltungszustand in Luxemburg U1  Revierdichte hoch 

Status im VSG ☒ Brutvogel  Bestand Luxemburg (EEA 2019) 400–600c 

 ☐ Rastvogel  Bestandsschätzung SDF 2015 20–30c 
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Der Grünspecht ist ein Standvogel mit einer ausgeprägten Reviertreue. Dabei besiedelt er 

Biotope der halboffenen, strukturierten Landschaften, wie Waldränder geschlossener Laub- 

und Mischwälder, Streuobstwiesen, Feldgehölze oder parkähnliche Anlagen. Da die Art ein 

Nahrungsspezialist für Ameisen ist, müssen in seinem Revier oder in dessen Nähe auch 

entsprechende Lebensräume vorhanden sein, z.B. kurzrasige Grünlandbereiche.  

 

Der Grünspecht ist über das gesamte Schutzgebiet verbreitet. Er besiedelt sowohl Wälder als 

auch strukturiertes Offenland. Dabei nutzt er Gehölzinseln und Wälder als Bruthabitate und 

die offenen Wiesenstrukturen zur Nahrungssuche. Insgesamt wurden 55 Reviere festgestellt, 

was einer insgesamt hohen Dichte entspricht. 

 

Population Habitatqualität Isolation Global 

11 % des 

Landesbestands 
Zustand der Lebensstätte: gut Nicht isoliert Keine Beeinträchtigungen 

B B C B 

 

  



 

Ornithologisches Gutachten zum Vogelschutzgebiet  
„Région du Lias moyen“ 

 
105 

 

4.4. Arten des Schutzgebiets ohne Nachweise 

Einige Zielarten konnten im Betrachtungszeitraum nicht festgestellt werden. Für alle unten 

genannten Arten sind auch weiterhin geeignete Nahrungsbiotope und Habitatstrukturen 

vorhanden. Hinsichtlich der Rastvögel stützen sich die Daten überwiegend auf 

Zufallsbeobachtungen, so dass ein Vorkommen zur Zugrast in allen Fällen denkbar ist. 

Für den Flussregenpfeifer und die Turteltaube ist aufgrund der vorhandenen 

Habitatstrukturen mit einer regelmäßigen, kurzzeitigen Rast zur Zugzeit zu rechnen. Das 

Fehlen von Beobachtungsdaten deutet hierbei lediglich auf ein Erfassungsdefizit zu den 

Zugzeiten hin. Ein Brutvorkommen im Untersuchungszeitraum ist für beide Arten aber nicht 

nachgewiesen worden. Im Falle des Flussregenpfeifers sind geeignete Bruthabitate auch 

äußerst begrenzt, für die Turteltaube besteht aufgrund der im Schutzgebiet vorhandenen 

Habitate hingegen die Möglichkeit versteckter Brutvorkommen. Aufgrund der methodischen 

Vorgaben der Erfassung besteht der Verdacht, dass die Art nicht vollumfänglich erfasst 

werden konnte (insbesondere Brutstätten außerhalb des Einzugsbereichs der Transekte). 

Aber auch die weiteren Beobachtungsdaten liefern keine Hinweise auf Lebensstätten, so 

dass die im Standarddatenbogen des Schutzgebiets angegebenen Brutbestandszahlen von 

5–8 BP zu überprüfen sind. 

Das Brutvorkommen des Wachtelkönigs ist hingegen als momentan erloschen anzusehen, es 

gibt keine Hinweise auf eine rezente Brut der Art im Schutzgebiet. Eine zukünftige 

selbständige Wiederansiedelung der Art ist aber bei Vorhandensein geeigneter Lebensräume 

denkbar. 

Auf eine Bewertung des Erhaltungszustands dieser Arten wird in allen Fällen verzichtet. 

Tabelle 4: Nicht mehr bestätigte Arten im Vogelschutzgebiet 

Code Wiss. Artname Dt. Artname Natura 2000 Erh.-Zustand 

A136 Charadrius dubius Flussregenpfeifer Art. 4 (2) U1 

A122 Crex crex Wachtelkönig Anh. I U2 

A210 Streptopelia turtur Turteltaube Art. 4 (2) U2 
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4.5. Zusammenfassung 

Nachfolgend sind alle Zielarten aufgelistet mit ihrem Bestand und Erhaltungszustand im 

Zeitraum 2013–2018. 

Tabelle 5: Zusammenstellung der Erhaltungszustände der Zielarten im Schutzgebiet   
(Pop = Zustand der Population, Hab. = Habitatqualität, Iso. = Isolation der Population) 

EU-
Code 

Wiss. Artname Dt. Artname 
Natura 
2000 

RL LUX 
(2019) 

Bestand 
SDF 2015 

Bestand 
2013–2018 

Erhaltungszustand 

Pop. Hab. Iso. Global 

A085 Accipiter gentilis Habicht  3 2–4c 1–4c C B C C 

A295 
Acrocephalus 

schoenobaenus 
Schilfrohrsänger Art. 4 (2) 1 o.A. 0–1c B C B B 

A297 
Acrocephalus 

scirpaceus 
Teichrohrsänger Art. 4 (2) V 3–6c 5–7c B B B B 

A247 Alauda arvensis Feldlerche Art. 4 (2) 3 X 170–200c B B C B 

A229 Alcedo atthis Eisvogel Anh. I V 2–4c (Brut) 0–1i (Rast) C C B C 

A257 Anthus pratensis Wiesenpieper Art. 4 (2) 1 X 2–3c B B B B 

A256 Anthus trivialis Baumpieper  V X 4–8c C B C C 

A218 Athene noctua Steinkauz  2 7–10c 2–4c A C B B 

A027 Casmerodius albus Silberreiher Anh. I  X X B B C B 

A136 Charadrius dubius Flussregenpfeifer Art. 4 (2) 2 X X o.A. o.A. o.A. o.A. 

A031 Ciconia ciconia Weißstorch Anh. I R o.A. 1–2i (Rast) B B C B 

A030 Ciconia nigra Schwarzstorch Anh. I 3 1–4i (Brut) 1–2c (Brut) B B C B 

A082 Circus cyaneus Kornweihe Anh. I  
1–3i 

(Winter) 
0–1i 

(Winter) 
C B C C 

A113 Coturnix coturnix Wachtel Art. 4 (2) 2 3–5c (Brut) 4–6c (Brut) B B B B 

A122 Crex crex Wachtelkönig Anh. I 1 X 0c (Brut) o.A. o.A. o.A. o.A. 

A238 Dendrocopos medius Mittelspecht Anh. I  20–30c 90–110c B B C B 

A236 Dryocopus martius Schwarzspecht Anh. I  4–6c 9–12c B B C B 

A381 Emberiza schoeniclus Rohrammer  V X 3–5c C C C C 

A103 Falco peregrinus Wanderfalke Anh. I 3 o.A. 0–1i (Rast) C B C C 

A322 Ficedula hypoleuca Trauerschnäpper   20–50c 30–40c B B C B 

A153 Gallinago gallinago Bekassine Art. 4 (2) 0 X (Rast) 1–22i (Rast) B B C B 

A233 Jynx torquilla Wendehals Art. 4 (2) 3 1–2c 2–4c B B B B 

A338 Lanius collurio Neuntöter Anh. I 3 15–25c 50–60c B B C B 

A340 Lanius excubitor Raubwürger Art. 4 (2) 1 X X B B C B 

A366 Linaria cannabina Bluthänfling  V X 90–110c B B C B 

A246 Lullula arborea Heidelerche Anh. I 2 o.A. X (Rast) C C C C 

A271 
Luscinia 

megarhynchos 
Nachtigall   X 40–60c B B C B 
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EU-
Code 

Wiss. Artname Dt. Artname 
Natura 
2000 

RL LUX 
(2019) 

Bestand 
SDF 2012 

Bestand 
2013–2018 

Erhaltungszustand 

Pop. Hab. Iso. Global 

A272 Luscinia svecica Blaukehlchen Anh. I R o.A. X (Rast) C C C C 

A152 
Lymnocryptes 

minimus 
Zwergschnepfe Art. 4 (2)  X (Rast) X (Rast) B B C B 

A073 Milvus migrans Schwarzmilan Anh. I V 10–15c 

12–16c 
(Brutpaare), 

5–7c 
(Revierpaare) 

A A C A 

A074 Milvus milvus Rotmilan Anh. I 3 2–4c 

4–6c 
(Brutpaare), 

4–6c 
(Revierpaare) 

A A C A 

A261 Motacilla cinerea Gebirgsstelze   X 2–5c C C B C 

A260 Motacilla flava Wiesenschafstelze Art. 4 (2) 2 X 30–40c A B C A 

A112 Perdix perdix Rebhuhn  1 5–8c 1–3c B C B B 

A072 Pernis apivorus Wespenbussard Anh. I  1–3i (Brut) 0–1i (Rast) C B C C 

A274 
Phoenicurus 

phoenicurus 
Gartenrotschwanz Art. 4 (2) V X 30–40c B B C B 

A140 Phylloscopus sibilatrix Waldlaubsänger Art. 4 (2) V X 8–15c C B C C 

A234 Picus canus Grauspecht Anh. I V 1–3c 3–5c B B B B 

A235 Picus viridis Grünspecht   20–30c 50–60c B B C B 

A118 Rallus aquaticus Wasserralle Art. 4 (2) V 1–2c 3–5c A B B B 

A275 Saxicola rubetra Braunkehlchen Art. 4 (2) 0 o.A. X (Rast) B B C B 

A155 Scolopax rusticola Waldschnepfe Art. 4 (2) DD o.A. 
X (Rast) 

0–? (Brut) 
B B C B 

A210 Streptopelia turtur Turteltaube Art. 4 (2) 2 4–8c (Brut) 
0–? (Brut) 

X (Rast) 
o.A. o.A. o.A. o.A. 

A142 Vanellus vanellus Kiebitz Art. 4 (2) 1 
5–10c (Brut) 

300–500i 
(Rast) 

0–? (Brut) 
1–250 (Rast) 

A C B B 
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5. Bewertung 

5.1. Bewertung der Brutvögel 

Das Schutzgebiet beherbergt sieben Brutvogelarten des Anhang I, neun (+ drei weitere 

potenzielle) Brutvogelarten des Artikels 4-2 und zehn weitere wertgebende Arten und weist 

folglich eine hohe Biodiversität auf.  

Das Schutzgebiet mit seiner Vielzahl unterschiedlicher Lebensräume dient einigen 

landesweit bedrohten Arten als bedeutendes Habitat und wichtiger nationaler Refugialraum: 

Die Offenlandbereiche mit ihren Wiesen, Ackerflächen und Randstrukturen werden von 

wertgebenden Arten der Agrarlandschaften und des strukturierten Offenlandes besiedelt, 

die teils landesweit massive Bestandseinbrüche zeigen, z.B. Wiesenpieper, Wachtel, 

Rebhuhn, Steinkauz u.a. Auch als Nahrungsflächen für viele Großvögel, vor allem Schwarz- 

und Rotmilan, sowie Schwarzstorch, sind die Offenlandflächen von zentraler Bedeutung. 

Innerhalb der Wälder ist eine hohe Dichte von Spechten festgestellt worden, insbesondere 

der Mittelspecht tritt in einer landesweit beachtlichen Dichte auf. Auch Grau- und 

Schwarzspecht nutzen die alt- und totholzreichen Waldbereiche im Schutzgebiet. Das 

dadurch entstehende Angebot an Baumhöhlen wird wiederum durch Folgenutzer wie den 

Trauerschnäpper angenommen, der ebenfalls in guter Dichte vorkommt. 

Die kleinen Fließgewässer mit ihrer Ufervegetation und den angrenzenden Feuchtwiesen 

werden durch eine hohe Dichte spezialisierter Arten besiedelt. Vor allem Bewohner der 

dichten Gewässervegetation wie Teichrohrsänger, Rohrammer und Wasserralle sind trotz 

des vergleichsweise geringen Flächenanteils der Einflussbereiche der Gewässer in 

beachtlicher Zahl im Schutzgebiet anzutreffen. 

Eine Verschneidung der einzelnen Lebensstätten zeigt, dass das gesamte Schutzgebiet 

flächendeckend durch Arten des Anhang I oder Artikel 4(2) zur Brut oder als Nahrungsfläche 

während der Brutzeit genutzt wird.  

Trotz geeigneter Habitatstrukturen konnten Eisvogel, Wespenbussard und Turteltaube im 

Zeitraum 2013–2018 nicht als Brutvogel im Schutzgebiet bestätigt werden. Eine zukünftige 

Brutansiedelung scheint in allen Fällen aber prinzipiell möglich bei Erhalt und korrektem 

Management der Habitatstrukturen. 
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Die ehemaligen Brutvorkommen des Braunkehlchens und Wachtelkönigs im Schutzgebiet 

sind aktuell aber als erloschen anzusehen. Auch der Kiebitz konnte im Betrachtungszeitraum 

nur einmalig brutverdächtig bestätigt werden ohne konkreten Brutnachweis. In allen drei 

Fällen können durch eine Anpassung des Gebietsmanagements der Feuchtwiesen die 

Bedingungen für diese drei Arten verbessert werden. Vor dem Hintergrund der insbesondere 

für das Braunkehlchen und den Kiebitz zu verzeichnenden überregionalen 

Bestandsabnahmen ist eine Wiederansiedelung dieser beiden Arten aber in näherer Zukunft 

eher unwahrscheinlich. 

Tabelle 6: Brutvogelarten und ihr Erhaltungszustand im Schutzgebiet 

EU 
Code 

Lat. Artname Dt. Artname 
Bestand 
2013-18 

Natura  
2000 

Erhaltungszustand 

Pop. Hab. Iso. Global 

A085 Accipiter gentilis Habicht 1–4c  C B C C 

A295 
Acrocephalus 

schoenobaenus 
Schilfrohrsänger 0–1c Art. 4 (2) B C B B 

A297 
Acrocephalus 

scirpaceus 
Teichrohrsänger 5–7c Art. 4 (2) B B B B 

A247 Alauda arvensis Feldlerche 170–200c Art. 4 (2) B B C B 

A257 Anthus pratensis Wiesenpieper 2–3c Art. 4 (2) B B B B 

A256 Anthus trivialis Baumpieper 4–8c  C B C C 

A218 Athene noctua Steinkauz 2–4c  A C B B 

A030 Ciconia nigra Schwarzstorch 1–2c Anh. I B B C B 

A113 Coturnix coturnix Wachtel 4–6c Art. 4 (2) B B B B 

A238 Dendrocopos medius Mittelspecht 90–110c Anh. I B B C B 

A236 Dryocopus martius Schwarzspecht 9–12c Anh. I B B C B 

A381 Emberiza schoeniclus Rohrammer 3–5c  C C C C 

A322 Ficedula hypoleuca Trauerschnäpper 30–40c  B B C B 

A233 Jynx torquilla Wendehals 2–4c Art. 4 (2) B B B B 

A338 Lanius collurio Neuntöter 50–60c Anh. I B B C B 

A366 Linaria cannabina Bluthänfling 90–110c  B B C B 

A271 Luscinia megarhyncos Nachtigall 30–50c  B B C B 

A073 Milvus migrans Schwarzmilan 12–16c Anh. I A A C A 

A074 Milvus milvus Rotmilan 4–6c Anh. I A A C A 

A261 Motacilla cinerea Gebirgsstelze 2–5c  C C B C 

A260 Motacilla flava Wiesenschafstelze 30–40c Art. 4 (2) A B C A 

A112 Perdix perdix Rebhuhn 1–3c  B C B B 
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EU 
Code 

Lat. Artname Dt. Artname 
Bestand 
2013-18 

Natura  
2000 

Erhaltungszustand 

Pop. Hab. Iso. Global 

A274 
Phoenicurus 

phoenicurus 
Gartenrotschwanz 30–40c Art. 4 (2) B B C B 

A140 Phylloscopus sibilatrix Waldlaubsänger 8–15c Art. 4 (2) C B C C 

A234 Picus canus Grauspecht 3–5c Anh. I B B B B 

A235 Picus viridis Grünspecht 50–60c  B B C B 

A118 Rallus aquaticus Wasserralle 3–5c Art. 4 (2) A B B B 

A155 Scolopax rusticola Waldschnepfe 0–? Art. 4 (2) B B C B 

A210 Streptopelia turtur Turteltaube 0–? Art. 4 (2) o.A. o.A. o.A. o.A. 

A142 Vanellus vanellus Kiebitz 0–? Art. 4 (2) A C B B 

Pop. = Zustand der Population, Hab. = Habitatqualität, Iso. = Isolation der Population 

Nachfolgend werden die für das Schutzgebiet charakteristischen Habitattypen einzeln 

beschrieben: 

Offenland: 

Der größte Anteil an der Flächengröße des Schutzgebiets wird durch offene Landformen 

gestellt, darunter ein hoher Prozentsatz an Dauergrünland mit meist extensiver 

Mähwiesenwirtschaft bzw. Beweidung, aber auch ackerbaulich genutzte Flächen.  

Die strukturärmeren Bereiche, teils mit ausgedehnteren Feuchtwiesen und eingestreuten 

Feuchtbrachen werden durch Brutvögel wie Wiesenpieper, Wiesenschafstelze, Wachtel und 

Feldlerche genutzt. Erhalt und Aufwertung dieser Feuchtwiesenlandschaft mit angepassten 

Mahdzeitpunkten und weiteren Extensivierungen werden daher als zentrales Ziel des 

Schutzgebietes empfohlen. 

In den strukturierteren Bereichen mit Gehölzen und Gebüschen sind vor allem eine hohe 

Dichte an Neuntötern, Bluthänflingen und Nachtigallen zu vermerken. Auch Wendehals und 

Steinkauz brüten jeweils mit wenigen Paaren in diesen Bereichen. Hervorhebenswert ist 

zudem das Rebhuhn, das im Schutzgebiet im weiteren Umfeld eines der letzten bekannten 

Brutvorkommen aufweist. Aufgrund der geringen Ausbreitungstendenz und des rezent stark 

abnehmenden Bestandstrends der Art sollten unbedingt Maßnahmen zu Erhalt bzw. 

Aufwertung ergriffen werden, z.B. Strukturanreicherung mit Gebüsch- und Gehölzzonen, 

Rand- und Brachestreifen, teilweisen Flächenextensivierungen, etc. Von diesem 

Gebietsmanagement profitieren auch weitere wertgebende Arten der Offenlandschaft. 
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Weiterhin tragen die Offenlandflächen eine essenzielle Bedeutung als Nahrungsflächen für 

eine hohe Dichte an Großvögeln. Allen voran der Schwarzmilan, aber auch Rotmilan und 

Schwarzstorch nutzen diese Flächen intensiv als Jagdgebiete. Für den Schwarzmilan brütet 

etwa ein Fünftel des Landesbestands im Schutzgebiet, was diese Funktion und die 

Habitatqualität der Offenlandbereiche verdeutlicht. 

Die ehemaligen Brutvorkommen von Wachtelkönig, Braunkehlchen und Kiebitz sind aktuell 

erloschen, die Lebensraumbedingungen für diese Arten erscheinen stellenweise weiterhin 

geeignet. In allen Fällen sollte das Gebietsmanagement der Feuchtgrünflächen diesen Arten 

Rechnung tragen und geeignete Habitate mit korrekten Mahdzeitpunkten und 

Vegetationszuständen zur jeweiligen artspezifischen Brutzeit bereitstellen. Für 

Braunkehlchen und Kiebitz sind aber sicherlich auch überregionale Bestandstrends 

ursächlich für diese Entwicklung. 

 

Laubwälder 

Die ausgedehnten, geschlossenen Waldbereiche innerhalb des Schutzgebiets stellen wichtige 

Habitate als Brut- und Nahrungsstätten für wertgebende Brutvogelarten dar. 

Eine zentrale Funktion tragen die Waldränder als Brutstätten zahlreicher Großvögel, welche 

die umliegenden Offenlandbereiche zur Nahrungssuche nutzen. Wie bereits erwähnt ist vor 

allem die Lokalpopulation des Schwarzmilans von nationaler Bedeutung. Auch Rotmilan, 

Schwarzstorch und Habicht brüten in den Wäldern. Die Horstbäume dieser Arten, sowie 

deren störungsarmes unmittelbares Umfeld sind unbedingt zu erhalten. 

Neben Großvögeln ist vor allem eine hohe Dichte an Spechten in den Laubwäldern 

hervorhebenswert. Insbesondere Mittel- und Grauspecht treten in beachtlicher Zahl auf, 

auch der Schwarzspecht erreicht eine gute Revierdichte. Alle diese Arten sind Indikatorarten 

für einen hohen Anteil besonders wertgebender Alt- und Totholzbäume, was die 

Habitatqualität der Wälder verdeutlicht. 

Ein Brutvorkommen der Waldschnepfe konnte im Rahmen dieser Untersuchung nicht 

überprüft werden. Es wird empfohlen, zur Klärung des Brutstatus und -bestands weitere 

Detailkartierungen in den Waldbereichen durchzuführen.  



 

Ornithologisches Gutachten zum Vogelschutzgebiet  
„Région du Lias moyen“ 

 
112 

 
Gewässerbereiche und Schilfgebiete 

Die Gewässerlebensräume und umliegende Feuchtvegetation entlang der Kleingewässer und 

Fließgewässer bieten Habitate für hochgradig spezialisierte Brutvogelarten wie Wasserralle, 

Teichrohrsänger, Gebirgsstelze und Rohrammer.  

Trotz des vergleichsweise geringen Flächenanteils im Schutzgebiet sind die Feuchtgebiete 

von einem hohen, national bedeutenden Bestand dieser Arten besiedelt. Insbesondere die 

Brutvorkommen der Wasserralle sind aufgrund des fragmentierten Verbreitungsgebiets der 

Art in Luxemburg von landesweiter Bedeutung.  

 

5.2. Bewertung der Rastvögel 

Für das Schutzgebiet ist insgesamt eine mittlere Bedeutung für rastende und überwinternde 

Vögel festzustellen. Die gesamte Fläche des Schutzgebiets weist geeignete Rastflächen für 

Vogelarten mit Schutzstatus gemäß der EU-Vogelschutzrichtlinie auf und ist als regelmäßig 

genutzte Rastfläche anzusehen. 

Die unterschiedlichen Lebensraumtypen unterscheiden sich dabei in ihrem Artenspektrum: 

Offenland mit Äckern und Grünlandbereichen 

Die weitläufigen Offenlandflächen werden vor allem in den Bereichen mit hohem 

Grünlandanteil regelmäßig von Rastvögeln genutzt: Neben hohen Rastbeständen des 

Kiebitzes sind auch Kleinvögel wie Braunkehlchen, Wiesenpieper und Wiesenschafstelzen 

regelmäßige Rastvögel im Schutzgebiet. 

Als Überwinterungsplatz ist vor allem das feuchte Grünland bedeutsam für den Silberreiher 

und die Bekassine, welche beide regelmäßig in teils beachtlichen Rastzahlen auftreten. Auch 

der Raubwürger konnte in manchen Jahren mit mehreren Winterrevieren dokumentiert 

werden. Die Kornweihe, die bis vor kurzem noch regelmäßig überwinterte, konnte aber nur 

noch unregelmäßig bei der Zugrast festgestellt werden. 
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Gewässerumfeld und Feuchtvegetation 

Die im Gebiet punktuell vorkommenden Schilfgebiete und Feuchtflächen bieten einigen 

spezialisierten Arten eine wichtige Rastgelegenheit auf ihren Zügen. Neben Singvögeln wie 

Blaukehlchen und Schilfrohrsänger treten hier auch regelmäßig Bekassinen und 

Zwergschnepfen auf. Trotz der geringen Flächengröße stellen diese Habitate wichtige 

Trittsteinbiotope auf den Zugbewegungen dieser Arten dar, die unbedingt zu erhalten sind. 

Die Fließgewässer und Kleingewässer werden außerhalb der Brutzeit von Eisvogel und 

Gebirgsstelze genutzt und erfüllen eine wichtige Funktion als Nahrungshabitat für diese 

Jahresvögel. 

Wälder 

Die Wälder spielen für rastende Vögel eine eher untergeordnete Rolle, es konnten jedoch 

regelmäßig rastende Waldschnepfen festgestellt werden. Auch als Schlafplätze für 

Großvögel erfüllen die Waldgebiete dennoch eine Funktion als Rastplatz. 

 

5.3. Zusammenfassende Bewertung der Avifauna 

Das Schutzgebiet „Région du Lias moyen“ dient zahlreichen Brutvögeln, Nahrungsgästen, 

Rast- bzw. Wintervögeln als Habitat. Ihre Lebensstätten (Fortpflanzungs- und 

Nahrungshabitate) erstrecken sich über das gesamte Schutzgebiet, es konnten keine 

räumlichen Bereiche oder Biotoptypen ohne relevante Funktion für wertgebende Arten 

festgestellt werden. 

Die ausgedehnten Offenlandlebensräume mit ihrem hohen Anteil an Dauergrünland stellen 

ein wichtiges Nahrungshabitat für Großvögel dar. Vor allem Schwarz- und Rotmilan weisen 

beide national bedeutende Dichtezentren auf. Daneben ist auch der Schwarzstorch 

Brutvogel im Schutzgebiet. 

Das Schutzgebiet beherbergt zudem einen bedeutenden Bestand der Wachtel sowie eines 

der letzten Brutvorkommen des Rebhuhns. Insbesondere für letztere Art erfüllt das 

Schutzgebiet eine wichtige Funktion zum Erhalt der nationalen Population. Als Indikatorart 

für nahrungsreiche, kleinparzellierte und reich strukturierte Lebensräume im Offenland 
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zeigen Vorkommen des Rebhuhns au mögliche Habitate weiterer wertgebender Arten des 

Offenlands an, z.B. Feldlerchen, Neuntöter, u.a. Entsprechend sollte auch das 

Gebietsmanagement auf das Rebhuhn abgestimmt werden (Erhalt, Aufwertung und 

Strukturanreicherung in den verbleibenden Revieren und Schaffung von 

Ausbreitungsräumen). 

Bei den Kleinvögeln des Offenlands sind vor allem die Bewohner der Grünlandbereiche von 

großer Bedeutung. Insbesondere der Wiesenpieper hat hier eines seiner letzten Brutgebiete 

in Luxemburg. Weiterhin konnten für die Wiesenschafstelze und den Neuntöter nationale 

Schwerpunkträume mit hohen Revierdichten festgestellt werden.  

In den strukturierteren, gehölzreichen Offenlandbereichen konnten auch mehrere Reviere 

des Wendehalses vorgefunden werden, das Schutzgebiet liegt dabei an seiner nationalen 

Verbreitungsgrenze. Doch auch Bluthänfling und Nachtigall sind in hoher Dichte als 

Brutvögel vorhanden. 

Die Waldbereiche zeigen zum Großteil eine erhöhte Habitatqualität mit einer hohen Dichte 

an Spechten. Vor allem Mittelspecht, aber auch Grau- und Schwarzspecht sind in guter 

Siedlungsdichte vorhanden. Die so entstandenen Höhlen werden durch Folgenutzer wie den 

Trauerschnäpper bebrütet, der ebenfalls ein nationales Dichtezentrum aufweist. 

Die Wälder beherbergen zudem eine bedeutende Zahl an Brutstätten von Großvogelarten, 

insbesondere Schwarz- und Rotmilan. Auch Schwarzstorch und Habicht brüten regelmäßig 

im Schutzgebiet. 

Die eingestreuten Klein- und Fließgewässer mit ihrer umgebenden Feuchtvegetation bietet 

einigen spezialisierten Brut- und Rastvogelarten ein wichtiges Habitat. Zur Brutzeit ist vor 

allem das regelmäßige Brutvorkommen der Wasserralle von nationaler Bedeutung. Während 

der Zugbewegungen bieten die dichte Vegetation im Gewässerumfeld ein wichtiges, 

nahrungsreiches Rastbiotop. Diese flächenmäßig kleinen Trittsteinbiotope erfüllen eine 

wichtige Funktion für eine Vielzahl an Vogelarten. 
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5.4. Bewertung der Erhaltungsziele des Schutzgebiets 

Die folgenden Schutzziele sind für das Vogelschutzgebiet vorgesehen: 

a) Sicherung eines günstigen Erhaltungszustands der Populationen von Schwarzmilan 

(Milvus migrans) und Rotmilan (Milvus milvus): Erhalt und Aufwertung der Jagdgebiete, 

einschließlich eines Landschaftsmosaiks reich an Weiden und Wiesen mit gestaffelten 

Mahdterminen; Erhalt und Aufwertung der Brutstätten, vor allem der Randzonen von 

Laubwäldern, Gehölzreihen und Einzelbäumen; Erhalt von Nistbäumen; Minimierung von 

Störungen im unmittelbaren Umfeld der Brutstätten zur Brutzeit. 

b) Sicherung eines günstigen Erhaltungszustands bzw. Wiederansiedelung der Population 

der Kornweihe (Circus cyaneus): Erhalt und Aufwertung der Überwinterungsgebiete; Erhalt 

und Aufwertung der Jagdgebiete, vor allem von Weideflächen, Feuchtbrachen, 

Ackerbrachen, Feucht- und Sumpfgebieten; Aufwertung der potenziellen Brutgebiete und 

Vermeidung von Störungen in direkten Umfeld der möglichen Nistplätze während der 

Brutzeit. 

c) Sicherung eines günstigen Erhaltungszustands bzw. Wiederansiedelung der Populationen 

von Neuntöter (Lanius collurio) und Raubwürger (Lanius excubitor): Erhalt und Aufwertung 

der Brut- und Jagdgebiete, vor allem des strukturierten Offenlands mit Gebüschen, 

Heckenreihen, Feldgehölzen und Einzelbäumen in Wiesen und Weiden; Vermeidung von 

Störungen in den Revieren insbesondere des Raubwürgers. 

d) Sicherung eines günstigen Erhaltungszustands bzw. Wiederherstellung der Populationen 

der Vögel des strukturierten Offenlands, darunter der Steinkauz (Athene noctua): Erhalt und 

Wiederherstellung von Brut- und Jagdgebieten, vor allem von Einzelbäumen und 

Streuobstbeständen in Wiesen und Weiden; Erhalt von Bäumen mit großen 

Stammdurchmessern und stehendem Totholz; Verbesserung des Nistplatzangebots; 

e) Sicherung eines günstigen Erhaltungszustands bzw. Wiederherstellung der Populationen 

der Vögel des reich strukturierten Agrarlands, darunter der Bluthänfling 

(Carduelis cannabina): Erhalt und Aufwertung der Brutgebiete mit einem Landschaftsmosaik 

mit reich strukturiertem Grünland und Ackerflächen; Entwicklung von Randstreifen und 
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Brachen innerhalb der Ackerflächen und entlang von Feldwegen und Gebüschen; Erhalt und 

Aufwertung der Landschaftsstrukturen. 

f) Sicherung eines günstigen Erhaltungszustands bzw. Wiederherstellung der Populationen 

von Vögeln des Offenlands, darunter die Wachtel (Coturnix coturnix) und das Rebhuhn 

(Perdix perdix): Erhalt und Aufwertung von Brutgebieten, vor allem eines 

Landschaftsmosaiks im Offenland; Minimierung von Störungen während der Brutzeit; 

Förderung von späten Mahden in regelmäßig genutzten Flächenbereichen; Erhalt und 

Anlegen von Randstreifen und Brachstreifen in Ackerflächen und entlang von Feldwegen. 

g) Sicherung eines günstigen Erhaltungszustands bzw. Wiederherstellung der Populationen 

der Feldlerche (Alauda arvensis): Erhalt und Aufwertung von Brutgebieten, vor allem eines 

Landschaftsmosaiks mit Wiesen und Ackerflächen; Anlegen von Randstreifen und Brachen in 

Äckern; Förderung der Aussaat im Frühling in Getreidefeldern. 

h) Wiederansiedelung der Brutpopulation des Wachtelkönigs (Crex crex): Wiederherstellung 

der Brutgebiete, insbesondere der Feuchtwiesen mit sehr späten Mahden und der 

Feuchtbrachen; Vermeidung von Störungen in den Revieren während der Brutzeit. 

i) Sicherung eines günstigen Erhaltungszustands bzw. Wiederansiedelung der Populationen 

von Wiesenvögeln wie der Wiesenschafstelze (Motacilla flava) und dem Wiesenpieper 

(Anthus pratensis): Erhalt und Aufwertung eines Landschaftsmosaiks von Wiesen, 

Weideflächen und Feuchtbrachen mit späten oder sehr späten Mahden. 

j) Sicherung eines günstigen Erhaltungszustands bzw. Wiederansiedelung der Population des 

Kiebitzes (Vanellus vanellus): Wiederherstellung der der Brut- und Nahrungsgebiete, 

insbesondere der Wiesen und Feuchtgebiete; Erhalt und Aufwertung der während der 

Zugrast genutzten Nahrungsgebiete, vor allem der Feuchtwiesen und Ackerbrachen. 

k) Sicherung eines günstigen Erhaltungszustands bzw. Wiederansiedelung der Populationen 

von Vögeln der Röhrichte und Hochstaudenfluren, wie der Wasserralle (Rallus aquaticus), 

dem Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus) und der Rohrammer (Emberiza schoeniclus): 

Erhalt und Aufwertung der Brut- und Rastgebiete. 

l) Sicherung eines günstigen Erhaltungszustands bzw. Wiederansiedelung der Populationen 

von Watvögeln wie der Bekassine (Gallinago gallinago) und der Zwergschnepfe 
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(Lymnocryptes minimus): Erhalt und Aufwertung der Nahrungsgebiete, die zur Zugrast bzw. 

Überwinterung genutzt werden. 

m) Sicherung eines günstigen Erhaltungszustands bzw. Wiederansiedelung der Populationen 

von Vögeln der Fließgewässer wie dem Eisvogel (Alcedo atthis): Erhalt und Verbesserung der 

Wasserqualität und der Struktur der Fließgewässer; Erhalt und Aufwertung von Strukturen, 

die zur Brut genutzt werden. 

n) Sicherung eines günstigen Erhaltungszustands bzw. Wiederherstellung der Populationen 

der Vögel der Streuobstwiesen und halboffenen Landschaft, wie dem Wendehals 

(Jynx torquilla), dem Grünspecht (Picus viridis), dem Baumpieper (Anthus trivialis) und dem 

Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus): Erhalt von Bäumen mit Spechthöhlen, Erhalt 

von Bäumen mit großen Stammdurchmessern und stehendem Totholz, vor allem an 

Waldrändern, in Lichtwald und Streuobstbeständen; Erhalt und Aufwertung von 

strukturreichen Trockenrasen und Magerrasen. 

o) Sicherung bzw. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands der Populationen 

von Vogelarten der Feuchtgebiete, Auwälder und Lichtwälder wie der Turteltaube 

(Streptopelia turtur) und der Nachtigall (Luscinia megarhynchos): Erhalt und 

Wiederherstellung von Waldrändern, Hainen, Lichtwäldern und halboffenen Landschaften, 

vor allem in feuchtem Umfeld; horizontale und vertikale Umstrukturierung von Waldränder 

und Gehölzstreifen  mit unterschiedlich strukturierten krautigen, buschigen und bewaldeten 

Schichten. 

p) Sicherung eines günstigen Erhaltungszustands der Population des Wespenbussards 

(Pernis apivorus); Erhalt und Aufwertung der reich strukturierten Waldränder; Erhalt und 

Aufwertung von Brutgebieten und Erhalt von Horstbäumen; Erhalt und Aufwertung 

Nahrungsgebiete, insbesondere der offenen bzw. halboffenen Lebensräume wie 

Windwürfen, Lichtungen und sehr lichten Waldbeständen; extensive Bewirtschaftung von 

ungemähten oder sehr spät gemähten Wiesenflächen. 

q) Sicherung eines günstigen Erhaltungszustands bzw. Wiederherstellung der Populationen 

der Spechte, insbesondere Schwarzspecht (Dryocopus martius), Mittelspecht 

(Dendrocopos medius) und Grauspecht (Picus canus), sowie anderer höhlenbrütender 
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Vogelarten, wie dem Trauerschnäpper (Ficedula hypoleuca): Erhalt und Anlegen von 

strukturreichen Waldgebieten, vor allem in Auwäldern und Eichenwäldern, aber auch 

Buchenwäldern; Erhalt von Bäumen mit Spechthöhlen; Bäumen mit großem 

Stammdurchmesser und Biotopbäumen mit Höhlenbildungen, sowie stehendem Totholz in 

Laubwäldern. 

r) Sicherung eines günstigen Erhaltungszustands bzw. Wiederherstellung der Population des 

Waldlaubsängers (Phylloscopus sibilatrix): Erhalt und Erweiterung der Laubwaldgebiete mit 

strauchigem und krautigem Unterwuchs, vor allem in Hanglagen; Erhalt und Erweiterung 

eines forstwirtschaftlichen Mosaiks verschiedener Altersklassen mit Altholzinseln. 

s) Erhaltung und Verbesserung der Wasserqualität, der Struktur der Wasserläufe und der 

Hochwasserzonen; Wiederherstellung der Überschwemmungszonen und ihrer 

Hydromorphologie; Erweiterung der Grasschutzstreifen entlang der Wasserläufe. 

t) Sicherung eines günstigen Erhaltungszustands und Erweiterung der Feuchtbrachen und 

Staudenfluren mit sehr späten oder mehrjährigen Mahden. 

u) Sicherung eines günstigen Erhaltungszustands der Röhrichte; Erhalt und Anlegen von 

wasserständigen Altschilfbeständen; 

v) Sicherung eines günstigen Erhaltungszustands und Ausweitung der Feuchtwiesen und 

Magerwiesen mit bevorzugt späten oder sehr späten Mahden. 

w) Förderung von Extensivierungsmaßnahmen in landwirtschaftlich genutzten Flächen, vor 

allem Extensivierung der Bewirtschaftung von Wiesen und Weiden; Erhalt bzw. 

Flächenvergrößerung der Dauergrünlandbereiche, Vermeidung von Umbrüchen und 

Wiederbepflanzung in diesen Bereichen; Entwicklung von Randstreifen und Brachstreifen im 

Kulturland; Erhalt und Wiederherstellung von Randstreifen entlang von Strukturelementen; 

Verzicht auf den Einsatz von Rodentiziden. 

x) Sicherung eines günstigen Erhaltungszustands bzw. Wiederherstellung von 

Landschaftsstrukturen wie Gebüschen, Heckenreihen und Feldgehölzen; Ausarbeitung eines 

Pflege- und Entwicklungsplans zum mehrjährigen Unterhalt der Landschaftsstrukturen. 
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y) Sicherung eines günstigen Erhaltungszustands und Wiederherstellung von 

Streuobstwiesen mit einem Erhalt der dortigen Bäume mit großen Stammdurchmessern, 

sowie Totholzbäumen; extensive Bewirtschaftung durch Beweidung oder Mahd. 

z) Sicherung eines günstigen Erhaltungszustands und Wiederherstellung verschiedener 

Waldformen, vor allem von Eichen-Hainbuchenwald und Feuchtwäldern, Erhalt der dortigen 

Bäume mit großen Stammdurchmessern und fortgeschrittenen Altersklassen.  
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5.5. Bewertung der Gebietsabgrenzung 

Die festgelegten Grenzen sind aus ornithologisch-fachlichen Gesichtspunkten und im Sinne 

der Vogelschutzrichtlinie für die festgestellten Brut- und Rastvogelarten gerechtfertigt. 

Zahlreiche Arten mit landesweiter und europaweiter Bedeutung sind in erhöhter Dichte im 

Schutzgebiet vorzufinden. Die Lebensstätten dieser wertgebenden Arten erstrecken sich 

flächendeckend über das gesamte Schutzgebiet. 

Im Hinblick auf weitere Schutzgebiete (FFH / VSG) im Umfeld erfüllt das Schutzgebiet 

„Région du Lias moyen“ zudem eine wichtige Funktion zur naturräumlichen Vernetzung. Das 

Schutzgebiet erstreckt sich als weitgehend geschlossene Fläche über einen beachtlichen Teil 

der Landesfläche mit einer maximalen Ausdehnung von ca. 18 km. 

Die aktuelle Grenzziehung beinhaltet alle Kernzonen der Nutzung (Brutstätten, Nahrungs- 

und bevorzugte Rastflächen) der primären wertgebenden Arten. 

Eine Anpassungen der Schutzgebietsgrenzen ist daher aus gutachterlicher Sicht nicht 

notwendig. 
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